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0 Vorbemerkung 

Die Umsetzung der Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 

24. November 2010 über Industrieemissionen (im Folgenden als IE-RL bezeichnet) in deut-

sches Recht erfolgte durch das Gesetz vom 8. April 2013 (BGBl. I S. 734). 

Nach § 10 Abs. 1a BImSchG hat der Antragsteller, der beabsichtigt, eine Anlage nach der 

IE-RL zu betreiben, in der relevante gefährliche Stoffe verwendet, erzeugt oder freigesetzt wer-

den, mit den Unterlagen nach § 10 Abs. 1 BImSchG (Antrag und beizufügende Antragsunterla-

gen gemäß § 4 der Verordnung über das Genehmigungsverfahren (9. BImSchV)) einen Bericht 

über den Ausgangszustand (AZB) vorzulegen, wenn und soweit eine Verschmutzung des Bo-

dens oder des Grundwassers auf dem Anlagengrundstück durch die relevanten gefährlichen 

Stoffe möglich ist (vgl. Art. 22 Abs. 2 IE-RL). 

Anlagen nach der IE-RL sind im Anhang 1 der 4. BImSchV in der Spalte d mit „E“ gekennzeich-

net. 

Die Anforderung des § 10 Abs. 1a BImSchG (Vorlage eines AZB) gilt für Neugenehmigungen 

seit Inkrafttreten des Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen am 

2. Mai 2013. Bei bestehenden Anlagen wird der AZB bei der ersten Änderungsgenehmigung ab 

dem 7. Januar 2014 bzw. dem 7. Juli 2015 (vgl. § 67 Abs. 5 BImSchG) erforderlich, wenn die 

Änderung die Verwendung, Erzeugung oder Freisetzung von relevanten gefährlichen Stoffen 

betrifft. 

Der AZB soll den Zustand des Bodens und des Grundwassers auf dem Anlagengrundstück 

darstellen. Er dient letztlich als „Beweissicherung“ und Vergleichsmaßstab für die gesetzliche 

Rückführungspflicht bei der Anlagenstilllegung nach § 5 Abs. 4 BImSchG (vgl. Art. 22 IE-RL). 

Wurden nach dem 7. Januar 2014 auf Grund des Betriebs einer Anlage nach der IE-RL erhebli-

che Bodenverschmutzungen oder erhebliche Grundwasserverschmutzungen durch relevante 

gefährliche Stoffe im Vergleich zu dem im AZB angegebenen Zustand verursacht, so ist nach  

§ 5 Abs. 4 BImSchG der Betreiber nach Einstellung des Betriebs der Anlage verpflichtet, soweit 

dies verhältnismäßig ist, Maßnahmen zur Beseitigung dieser Verschmutzung zu ergreifen, um 

das Anlagengrundstück in jenen Ausgangszustand zurückzuführen. 

Nach § 4a Abs. 4 Satz 1 der 9. BImSchV hat der AZB die Informationen zu enthalten, die erfor-

derlich sind, um den Stand der Boden- und Grundwasserverschmutzung zu ermitteln, damit ein 

quantifizierter Vergleich mit dem Zustand bei der endgültigen Betriebseinstellung der Anlage 

vorgenommen werden kann. 

Der AZB ist nach § 4a Abs. 4 Satz 4 der 9. BImSchV für den Teilbereich des Anlagengrund-

stücks zu erstellen, auf dem durch Verwendung, Erzeugung oder Freisetzung der relevanten 

gefährlichen Stoffe durch die Anlage die Möglichkeit der Verschmutzung des Bodens oder des 

Grundwassers besteht. 
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Die Möglichkeit einer Verschmutzung des Bodens oder des Grundwassers besteht nach § 10 

Abs. 1a Satz 2 BImSchG nicht, wenn auf Grund der tatsächlichen Umstände ein Eintrag ausge-

schlossen werden kann. Das heißt, für den Abschnitt des Anlagengrundstücks, für den die  

Voraussetzungen des § 10 Abs. 1a Satz 2 BImSchG vorliegen, ist kein AZB zu erstellen. 

Die Anforderungen der Sätze 1 bis 4 des § 4a Abs. 4 der 9. BImSchV sind nach § 4a Abs. 4 

Satz 5 der 9. BImSchV bei einem Antrag für eine Änderungsgenehmigung nur dann anzuwen-

den, wenn, mit der Änderung neue relevante gefährliche Stoffe verwendet, erzeugt oder freige-

setzt werden oder wenn mit der Änderung erstmals relevante gefährliche Stoffe verwendet, er-

zeugt oder freigesetzt werden; ein bereits bestehender AZB ist zu ergänzen. § 25 Abs. 2 der 

9. BImSchV bleibt gemäß § 4a Abs. 4 Satz 6 der 9. BImSchV unberührt. 

Nach Maßgabe des § 25 Abs. 2 Satz 1 der 9. BImSchV ist § 4a Abs. 4 Satz 1 bis 5 der  

9. BImSchV bei Anlagen, die sich am 2. Mai 2013 in Betrieb befanden oder für die vor diesem 

Zeitpunkt eine Genehmigung erteilt oder für die vor diesem Zeitpunkt von ihren Betreibern ein 

vollständiger Genehmigungsantrag gestellt wurde, bei dem ersten nach dem 7. Januar 2014  

gestellten Änderungsantrag hinsichtlich der gesamten Anlage anzuwenden, unabhängig davon, 

ob die beantragte Änderung die Verwendung, die Erzeugung oder die Freisetzung relevanter  

gefährlicher Stoffe betrifft. Da die Anlage zur Herstellung von Nahrungsmitteln von dem An-

hang I der Richtlinie 2008/1/EG über die integrierte Vermeidung und Verminderung der Um-

weltverschmutzung erfasst wurde, findet § 25 Abs. 2 Satz 2 der 9. BImSchV keine Anwendung. 

Die Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Bodenschutz (LABO) hat in Zusammenarbeit mit der 

Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) und der und der Bund/Länder-Arbeitsge-

meinschaft für Immissionsschutz (LAI) eine Arbeitshilfe zum Ausgangszustandsbericht für Bo-

den und Grundwasser erarbeitet und beschlossen. Diese wurde vollständig überarbeitet 

(Stand: 16. August 2018), durch die Umweltministerkonferenz mit Umlaufbeschluss Nr. 

22/2019 zur Kenntnis genommen und auf der LABO-Homepage veröffentlicht. 

1 Sachverhalt und Aufgabenstellung 

Die Uniper Kraftwerke GmbH betreibt in der Gemeinde Vohburg auf den Grundstücken mit den 

Fl.-Nrn. Flurnummern 153, 161, 268, 282, 283, 284, 285, 312, 313, 314, 315, 316, 328, 121/3, 

123/2, 123/3, 1328/62, 1328/64, 1328/65, 153/1, 153/5, 153/6 und 283/3 der Gemarkung Ir-

sching das Kraftwerk Irsching.   
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Derzeit sind am Standort folgende Energieerzeuger vorhanden: 

• Blöcke 1 und 2 (stillgelegt) 

• Block 3 (Dampfkraftwerk, Feuerungswärmeleistung: 1014 MW)  

• Block 4 (Gas- und Dampfkraftwerk, Feuerungswärmeleistung: 1028 MW) 

• Block 5 (2 Gas- und Dampfkraftwerk-Einheiten, Gesamtfeuerungswärmeleistung: 

1750 MW) 

Als Brennstoff kommen im Block 3 Heizöl EL und in den Blöcken 4 und 5 Erdgas zum Einsatz. 

Nachdem die Bundesnetzagentur (BNetzA) im Rahmen der Energiewende auf Grund des 

Atomkraftausstiegs und der verzögerten Errichtung von Stromtrassen zur Erhaltung eines ho-

hen Sicherheitsniveau im Netzbetrieb einen Bedarf an Anlagen als besondere netztechnische 

Betriebsmittel (bnBm) in Süddeutschland in Höhe von 1.200 Megawatt (MW) elektrischer Netto-

leistung festgestellt hat, sollen zur Absicherung des Stromnetzes im Süden Deutschlands in 

vier Regionen in Südhessen, Bayern und Baden-Württemberg jeweils 300 Megawatt (MW) 

elektrischer Nettoleistung Kapazität vergeben werden. Aufgrund der Besicherungsfunktion die-

ser Gasturbinenkraftwerke stellen diese keine Marktanlagen dar. Nur der Netzbetreiber darf 

mittels direkten Zugriffes über die Kraftwerkswarte ein Betriebsregime ausüben. 

Vor diesem Hintergrund plant die Uniper Kraftwerke GmbH am Kraftwerksstandort Irsching die 

Errichtung einer neuen Gasturbine mit einer Leistung von 300 MWel als netztechnisches Be-

triebsmittel im Sinne des § 11 Absatz 3 des Energiewirtschaftsgesetzes zu errichten. Konkret 

soll hierzu eine mit Erdgas befeuerte Gasturbine mit offenem Kreislauf (Open Cycle Gastur-

bine; OCGT) ohne Abhitzekessel mit einer Leistungsbegrenzung von 320 MWel und einer ent-

sprechenden Feuerungswärmeleistungsbegrenzung (FWL) von max. 800 MW errichtet werden 

(Block 6). 

Dieses Vorhaben bedarf einer Genehmigung nach § 16 Abs. 1 BImSchG i. V. m. Nr. 1.1 des  

Anhangs 1 der Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen (4. BImSchV). Gemäß  

§ 3 Abs. 1 Nr. 1a der 4. BImSchV ist ein förmliches Genehmigungsverfahren nach § 10 des 

Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) durchzuführen. 

Zuständige immissionsschutzrechtliche Genehmigungsbehörde ist gemäß Art. 1 Abs. 1 Buch-

stabe a des Bayerischen Immissionsschutzgesetzes (BayImSchG) die Regierung von Oberbay-

ern. 

Die Gesamtanlage sowie der neue Block 6 für sich betrachtet sind Anlagen nach der Industrie-

emissions-Richtlinie (vgl. § 3 Abs. 8 BImSchG, § 3 der 4. BImSchV). 

Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens ist daher gemäß § 10 Abs. 1a BImSchG ein Bericht 

über den Ausgangszustand vorzulegen, wenn in der Anlage 
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• relevante gefährliche Stoffe verwendet, erzeugt oder freigesetzt werden und 

• eine Verschmutzung des Bodens oder Grundwassers auf dem Anlagengrundstück mög-

lich ist. 

Nach § 10 Abs. 1a BImSchG besteht die Möglichkeit einer Verschmutzung des Bodens oder 

Grundwassers nicht, wenn auf Grund der tatsächlichen Umstände ein Eintrag ausgeschlossen 

werden kann. 

Im Durchführungserlass des Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt und Verbraucher-

schutz (StMUV) vom 11.12.2013 (Az. 59b-U8772.2-2011/1-160) werden in Nr. 2 (Pflicht zur 

Vorlage eines AZB bei VAwS-Anlagen – jetzt AwSV-Anlagen) die Kriterien genannt, die zum 

Ausschluss eines Eintrags wassergefährdender Stoffe in Grundwasser und Boden im Sinne 

des § 10 Abs.1a BlmSchG führen. Dieser Durchführungserlass wird hier als Erkenntnisquelle 

herangezogen. 

Hierbei sollte berücksichtigt werden, dass ein AZB nur für den Bereich des Anlagengrundstücks 

zu erstellen ist, in dem eine Verschmutzung des Bodens oder des Grundwassers möglich ist. 

Wenn für eine Teilanlage eine Verschmutzung nicht möglich ist, ist für diesen Teil auch kein 

AZB zu erstellen. 

Entsprechend der derzeit geübten Praxis kann auf die Erstellung eines AZB verzichtet werden, 

wenn ein Eintrag in den Boden im Sinne des § 10 Abs. 1a Satz 2 BImSchG ausgeschlossen 

werden kann und der Antragsteller dies nachweist (insb. durch gutachterliche Stellungnahme). 

Im Auftrag der Uniper Kraftwerke GmbH und in Abstimmung mit der Regierung von Oberbay-

ern sowie den fachkundigen Stellen sollte geprüft werden, ob die Antragsunterlagen für den 

Änderungsantrag der Anlage – unabhängig davon, ob die beantragte Änderung die Verwen-

dung, die Erzeugung oder die Freisetzung relevanter gefährlicher Stoffe betrifft – einen AZB 

enthalten müssen (vgl. Anforderung des § 4a Abs. 4 Satz 1 bis 5 der 9. BImSchV). Das heißt, 

es sollte geprüft werden, ob sich für die Anlage im derzeitigen genehmigten (Blöcke 1-5 und 

Nebenanlagen) und künftigen (Block 6) Anlagenbetrieb verwendeten, erzeugten oder freige-

setzten gefährlichen Stoffe die Erfordernis eines AZB ergibt. 
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2 Beurteilungsgrundlagen 

2.1 Vorschriften und Richtlinien 

Die Begutachtung basiert auf den nachfolgend aufgeführten Vorschriften und Bekanntmachun-

gen: 

• Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

16. Dezember 2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen 

und Gemischen, zur Änderung und Aufhebung der Richtlinien 67/548/EWG und 

1999/45/EG und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (ABl. Nr. L 353 

vom 31.12.2008, S. 1), zuletzt geändert durch Verordnung (EG) Nr. 605/2014 der 

Kommission vom 5. Juni 2014 (ABl. Nr. L 167 vom 6.6.2014, S. 36) 

• Richtlinie 2008/1/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Januar 

2008 über die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung 

(ABl. Nr. L 24 vom 29.1.2008, S. 8), geändert durch Richtlinie 2009/31/EG des Euro-

päischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 (ABl. Nr. L 140 vom 5.6.2009, 

S. 114) 

• Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Novem-

ber 2010 über Industrieemissionen (integrierte Vermeidung und Verminderung von 

Umweltverschmutzungen) (ABl. Nr. L 334 vom 17.12.2010, S. 17; berichtigt ABl. Nr. 

L 158 vom 19.06.2012, S. 25) 

• Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, 

Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzge-

setz – BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I 

S. 1274), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 18. Juli 2017 (BGBl. I 

S. 2771) 

• Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verord-

nung über genehmigungsbedürftige Anlagen – 4. BImSchV) in der Fassung der Be-

kanntmachung vom 31. Mai 2017 (BGBl. I S. 1440) 

• Neunte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Ver-

ordnung über das Genehmigungsverfahren – 9. BImSchV) in der Fassung der Be-

kanntmachung vom 29. Mai 1992 (BGBl. I S. 1001), zuletzt geändert durch Artikel 1 

der Verordnung vom 8. Dezember 2017 (BGBl. I S. 3882) 

• Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und über 

Fachbetriebe (Anlagenverordnung – VAwS) vom 18. Januar 2006 (GVBl S. 63, BayRS 

753-1-4-UG), zuletzt geändert durch Verordnung vom 3. Dezember 2009 (GVBl 

S. 621) 
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• Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) vom 

18.04.2017 (Bundesgesetzblatt Jahrgang 2017 Teil I Nr. 22) 

• Umsetzung der IE-Richtlinie; 

Ausgangszustandsbericht für Boden und Grundwasser 

Schreiben des Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz 

(StMUV) vom 11.12.2013 Az. 59b-U8772.2-2011/1-160 

• Arbeitsblatt ATV-DVWK-A 780-1 

Technische Regel wassergefährdender Stoffe (TRwS) 

Oberirdische Rohrleitungen Teil 1: Rohrleitungen aus metallischen Werkstoffen 

Herausgeber: Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V., 

Ausgabe Dezember 2001 

• Arbeitsblatt ATV-DVWK-A 780-2 

Technische Regel wassergefährdender Stoffe (TRwS) 

Oberirdische Rohrleitungen Teil 2: Rohrleitungen aus polymeren Werkstoffen 

Herausgeber: Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V., 

Ausgabe Dezember 2001 

2.2 Sonstige Beurteilungsgrundlagen 

Der Prüfung lagen der Entwurf der Antragsunterlagen (Stand: Oktober 2019) zu Grunde, der 

uns von der Uniper Kraftwerke GmbH zur Verfügung gestellt wurde. 

Darüber hinaus wurden folgende Ergänzungen und Schreiben berücksichtigt: 

• E-Mail des Landratsamt Pfaffenhofen zur Plausibilitätsprüfung des Berichts zum AZB 

vom 29.01.2020 

• Übersicht der AwSV-Anlagen Block 6 (Anlage 4) 

• Anlagenkataster nach AwSV (Stand 10.02.2020) und das Gefahrenstoffverzeichnis 

KW Irsching (Stand: 07.01.2019) des Kraftwerks Irsching (Anlage 5). 

• Schreiben des Landratsamts Pfaffenhofen a. d. Ilm – Immissionsschutzverwaltung, 

Bodenschutz – Altlastenanfrage vom 02.09.2019, Az. 40/178-18-2 

• Prüfberichte der Bayerischen Anlagenprüforganisation e. V. (Anlagen Nummern ent-

sprechend Anlagenkataster des Kraftwerks Irsching):  

o Prüfbericht (308):  

Turbinenölversorgung Block 3  

Prüfung einer Anlage zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen nach AwSV 

vom 15.07.2014 - Komplette VAwS Anlage mit Auffangraum, Turbinenölbehälter, 

Leckagesonden, Leckölsammeltank , Prüftagebuch Nr. 0084 
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o Prüfbericht (401):  

Hilfskesseltank 

Prüfung einer Anlage zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen nach AwSV 

vom 29.01.2015 – Prüfung einer Fugenabdichtung , Prüftagebuch Nr. 0559 

o Prüfbericht (407):  

Ammoniak Lager- und Dosierstation  

Prüfung einer Anlage zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen nach AwSV 

vom 29.01.2015 - Komplette VAwS Anlage mit Auffangraum, Turbinenölbehälter, 

Leckagesonden, Leckölsammeltank, Prüftagebuch Nr. 0215 

o Prüfbericht (413):  

Turbinenölkreisläufe Block 2 und 3  

Prüfung einer Anlage zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen nach AwSV 

vom 15.07.2014 - Prüftagebuch Nr. 0083 

o Prüfbericht (416):  

Lageranlage (Fass- und Gebindelager)  

Prüfung einer Anlage zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen nach AwSV 

vom 29.01.2015 – Prüfung des Fass- und Gebindelagers inclusive Umschlagan-

lage, Prüftagebuch Nr. 0216 

o Prüfbericht (434):  

Tank 4 (komplette Lageranlage)  

Lagerbehälter für Heizöl EL, Flachbodentank 70 000 t bzw m³– Prüfung einer 

Anlage zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen nach AwSV vom 

25.10.2018, Prüftagebuch Nr. 0556 

o Prüfbericht (434):  

Rohrleitungen Heizölversorgung Block 3  

Prüfung einer Anlage zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen nach AwSV 

vom 25.10.2018 - Rohrleitungen zwischen Tank 4, Ölpumpenhaus und Kessel-

haus Block 3, Prüftagebuch Nr. 0557 

o Prüfbericht (Anlage 434):  

Abfüllanlage Heizöltanklager Tank 4  

Prüfung einer Anlage zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen nach AwSV 

vom 25.10.2018 - Befüllleitungen bis zur ersten Absperramatur an Tank 4 sowie 

Abfüllplatz, Prüftagebuch Nr. 0558 

• Am 09.01.2019 wurde eine Ortseinsicht auf dem Betriebsgelände des Kraftwerks Ir-

sching durchgeführt. 
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2.3 Literatur 

Außerdem wurde im Zuge der Begutachtung folgende Literatur berücksichtigt: 

[1] Prof. Dr. Klaus Hansmann: 

Bundes-Immissionsschutzgesetz 

Textsammlung mit Einführung und Erläuterungen; 32. Auflage 

Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 2014 

[2] Arbeitshilfe für den Vollzug der nationalen Rechtsvorschriften zur Umsetzung der  

Industrie-Emissions-Richtlinie 

Bericht des UMK Ad-hoc-Arbeitskreises (Stand: 7. Oktober 2013) 

[3] Arbeitshilfe zum Ausgangszustandsbericht für Boden und Grundwasser (Stand: 

16. August 2018) 

Ersteller: Arbeitsgruppe der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Bodenschutz (LABO) 

zur Erstellung einer Arbeitshilfe zum Ausgangszustandsbericht für Boden und Grund-

wasser nach Art. 22 der IE-RL in Zusammenarbeit mit der Bund/Länder-Arbeitsge-

meinschaft Wasser (LAWA) und der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissi-

onsschutz (LAI) 

[4] Jörn Fröhlich: 

Die LABO-Arbeitshilfe zum Ausgangszustandsbericht nach der IE-Richtlinie – Hand-

lungsempfehlung für Behörden und Verpflichtete. 

In: ITVA-Altlastensymposium 2013, Tagungsband 

[5] Jörn Fröhlich: 

Ausgangszustandsbericht für Boden und Grundwasser nach der IE-Richtlinie. 

Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Lan-

des Schleswig-Holstein,  
Datei: 

https://www.thueringen.de/imperia/md/content/tmlnu/themen/boden/bodenschutztage/die_labo-arbeitshilfe_zum_ausgangszustandsbe-

richt_nach_ie-richtlinie-handlungsempfehlung_fuer_behoerden_und_verpflichtete.pdf 

[6] Dr. Rainer Geesmann: 

Der Ausgangszustandsbericht für IED-Anlagen. 

I+E 6/2013, S. 262ff 

[7] Dr. Jürgen Fluck: 

Der Ausgangszustandsbericht als Bestandteil des immissionsschutzrechtlichen Ge-

nehmigungsbescheides. 

I+E 1/2014, S. 17ff 

[8] Dr. Peter Fritsch (LfU): 

Ausgangszustandsbericht – Vollzugshinweise, Arbeitshilfen, erste Erfahrungen. 

In: Bayerische Immissionsschutztage 2014, Tagungsband 

https://www.thueringen.de/imperia/md/content/tmlnu/themen/boden/bodenschutztage/die_labo-arbeitshilfe_zum_ausgangszustandsbericht_nach_ie-richtlinie-handlungsempfehlung_fuer_behoerden_und_verpflichtete.pdf
https://www.thueringen.de/imperia/md/content/tmlnu/themen/boden/bodenschutztage/die_labo-arbeitshilfe_zum_ausgangszustandsbericht_nach_ie-richtlinie-handlungsempfehlung_fuer_behoerden_und_verpflichtete.pdf
https://www.thueringen.de/imperia/md/content/tmlnu/themen/boden/bodenschutztage/die_labo-arbeitshilfe_zum_ausgangszustandsbericht_nach_ie-richtlinie-handlungsempfehlung_fuer_behoerden_und_verpflichtete.pdf
https://www.thueringen.de/imperia/md/content/tmlnu/themen/boden/bodenschutztage/die_labo-arbeitshilfe_zum_ausgangszustandsbericht_nach_ie-richtlinie-handlungsempfehlung_fuer_behoerden_und_verpflichtete.pdf
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[9] Das Global Harmonisierte System (GHS) in der EU – 1) Einstufung und Kennzeich-

nung (Stand: Februar 2012). 

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 

[10] Das Global Harmonisierte System (GHS) in der EU – 2) Umwandlungshilfe – Physika-

lische Gefahren (Stand: November 2010). 

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 

[11] Das Global Harmonisierte System (GHS) in der EU – 3) Umwandlungshilfe – Einstu-

fung und Kennzeichnung (Stand: April 2012). 

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 

3 Räumliche Abgrenzung des Anlagengrundstücks 

Das Anlagengrundstück, für das gegebenenfalls ein AZB zu erstellen ist, ist vom zivilrechtli-

chen Grundstück, auf dem sich ein Betrieb befindet, zu unterscheiden und mit diesem nicht 

zwangsläufig deckungsgleich. 

Die Uniper Kraftwerke GmbH betreibt in der Gemeinde Vohburg auf den Grundstücken mit den 

Fl.-Nrn. Flurnummern 153, 161, 268, 282, 283, 284, 285, 312, 313, 314, 315, 316, 328, 121/3, 

123/2, 123/3, 1328/62, 1328/64, 1328/65, 153/1, 153/5, 153/6 und 283/3 der Gemarkung Ir-

sching das Kraftwerk Irsching. Die Errichtung und der Betrieb der Gasturbine (Block 6) bedarf 

einer Genehmigung nach § 16 Abs. 1 BImSchG i. V. m. Nr. 1.1 des Anhangs 1 der Verordnung 

über genehmigungsbedürftige Anlagen (4. BImSchV). Gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 1a der 4. BIm-

SchV ist ein förmliches Genehmigungsverfahren nach § 10 des Bundes-Immissionsschutzge-

setzes (BImSchG) durchzuführen. 

Das Anlagengrundstück des Kraftwerks umfasst die Flächen, auf denen sich die Anlagenteile, 

die zum Betrieb notwendig sind (Hauptanlage Blöcke 1 – 5 und zukünftig Block 6), und die Ne-

beneinrichtungen, die mit der Hauptanlage in einem räumlichen und betriebstechnischen Zu-

sammenhang stehen (Lagertanks, Rohrleitungen, Betriebsgebäude), sowie weitere Flächen, 

die zur Erfüllung des Anlagenzwecks genutzt werden. 

Teilflächen des Anlagengrundstücks, auf denen keine Möglichkeit der Verschmutzung besteht, 

werden nachfolgend nicht weiter betrachtet. Hierbei handelt sich z. B. um Wege und Grün-  

oder Freiflächen auf denen keine relevanten gefährliche Stoffe (rgS) transportiert, gelagert oder 

gehandhabt werden. Die relevanten Betriebsflächen sind in der Abbildung im Anhang 1.1 dar-

gestellt. 
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Falls die Ausnahme von der Pflicht, einen AZB zu erstellen, zum Tragen kommt (vgl. § 10 

Abs. 1a Satz 2 BImSchG), bezieht sie sich gemäß Abschnitt 3.2 der Arbeitshilfe zum Aus-

gangszustandsbericht für Boden und Grundwasser [3] nur auf diejenigen Flächen, die sich un-

ter den vorhandenen baulichen Schutzmaßnahmen auf dem Boden befinden und für die nach-

weislich eine Gefährdung ausgeschlossen ist. Soweit die gefährlichen Stoffe auf dem Anlagen-

grundstück auch außerhalb dieser Flächen gehandhabt oder befördert werden – z. B. in oberir-

dischen Rohrleitungen – ist auch das Anlagengrundstück außerhalb der gesicherten Flächen 

Gegenstand eines AZB. 

4 Ermittlung der auf dem Anlagengrundstück verwendeten,  

erzeugten oder freigesetzten relevanten gefährlichen Stoffe 

Gefährliche Stoffe im Sinne des BImSchG sind gemäß der Begriffsbestimmung des § 3 Abs. 9 

BImSchG Stoffe oder Gemische gemäß Art. 3 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europä-

ischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 über die Einstufung, Kennzeich-

nung und Verpackung von Stoffen und Gemischen, zur Änderung und Aufhebung der Richtli-

nien 67/548/EWG und 1999/45/EG und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (Abl. 

L 353 vom 31.12.2008, S. 1), die zuletzt durch die Verordnung (EG) Nr. 286/2011 (Abl. L 83 

vom 30.3.2011, S. 1) geändert wurde. Die Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 wird auch als CLP-

Verordnung1 bezeichnet. 

Das bedeutet, dass gefährliche Stoffe nur solche sein können, die unter die CLP-Verordnung  

fallen (Rechtsgrundverweisung). 

Nach Art. 1 Abs. 3 CLP-Verordnung gilt Abfall im Sinne der Richtlinie 2006/12/EG nicht als 

Stoff noch Gemisch oder Erzeugnis im Sinne des Art. 2 der CLP-Verordnung. Damit ist Abfall – 

unabhängig davon, ob er gefährlich oder nicht gefährlich im Sinne des KrWG ist – kein gefährli-

cher Stoff im Sinne des § 3 Abs. 9 BImSchG und löst als solcher keine Verpflichtung nach § 10 

Abs. 1a BImSchG aus (s. auch [2 bis 6]). 

Nach § 5 Abs. 1 KrWG endet die Abfalleigenschaft eines Stoffes oder Gegenstandes, wenn 

dieser ein Verwertungsverfahren durchlaufen hat und so beschaffen ist, dass 

1. er üblicherweise für bestimmte Zwecke verwendet wird, 

2. ein Markt für ihn oder eine Nachfrage nach ihm besteht, 

3. er alle für seine Zweckbestimmung geltenden technischen Anforderungen sowie alle 

Rechtsvorschriften und anwendbaren Normen für Erzeugnisse erfüllt sowie 

                                                
1 CLP = Classification, Labeling and Packaging. 

Die letzte Änderung der CLP-Verordnung erfolgte durch die Verordnung (EG) Nr. 605/2014 der Kommission vom 5. Juni 

2014 (ABl. L 167 vom 6.6.2014, S. 36). 
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4. seine Verwendung insgesamt nicht zu schädlichen Auswirkungen auf Mensch oder Umwelt 

führt. 

Gemäß der Begriffsbestimmung des § 3 Abs. 10 BImSchG sind relevante gefährliche Stoffe 

(rgS) im Sinne des BImSchG gefährliche Stoffe, die in erheblichem Umfang in der Anlage ver-

wendet, erzeugt oder freigesetzt werden und in ihrer Art nach eine Verschmutzung des Bodens 

oder des Grundwassers auf dem Anlagengrundstück verursachen können. Hieran fehlt es bei 

gefährlichen Stoffen, die ausschließlich die Luft verunreinigen. Diese werden deshalb nachfol-

gend nicht weiter betrachtet. 

Bei den anderen in der Anlage verwendeten, erzeugten oder freigesetzten Stoffen oder Gemi-

schen ist zunächst zu prüfen, ob es sich um gefährliche Stoffe handelt (Prüfung der Stoffeigen-

schaften). In weiteren Prüfschritten ist dann bei gefährlichen Stoffen die stoffliche Relevanz und 

die Mengenrelevanz für Boden und Grundwasser zu prüfen (vgl. Anhang 2 in [3]). 

4.1 Prüfung der Stoffeigenschaften 

Gefährliche Stoffe im Sinne des BImSchG sind Stoffe oder Gemische gemäß Art. 3 der CLP-

Verordnung; es sind somit die Stoffeigenschaften nach Art. 3 CLP-Verordnung zu prüfen. 

Gemäß Art. 3 der CLP-Verordnung ist ein Stoff oder ein Gemisch, der bzw. das den in An-

hang I Teile 2 bis 5 dieser Verordnung dargelegten Kriterien für physikalische Gefahren, Ge-

sundheitsgefahren oder Umweltgefahren entspricht, gefährlich und wird entsprechend den Ge-

fahrenklassen jenes Anhangs eingestuft. Die Einstufung des Stoffs oder Gemischs kann dem 

jeweiligen Sicherheitsdatenblatt (SDB) entnommen werden. 

Die „Gefahrenhinweise“ sind nach Art. 2 Nr. 5 der CLP-Verordnung Textaussagen zu einer be-

stimmten Gefahrenklasse und Gefahrenkategorie, die die Art und gegebenenfalls den Schwe-

regrad der von einem gefährlichen Stoff oder Gemisch ausgehenden Gefahr beschreibt. Eine 

Liste der Gefahrenhinweise befindet sich im Anhang III der CLP-Verordnung. Dabei wird diffe-

renziert in H-Sätze2 und EUH-Sätze3 (Hazard-Statements). 

R-Sätze (Risiko-Sätze) wurden bisher gemäß der aufgehobenen Richtlinie 67/548/EWG des  

Rates vom 27. Juni 1967 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften für die Ein-

stufung, Verpackung und Kennzeichnung gefährlicher Stoffe (sogenannte Stoff-Richtlinie) fest-

gelegt. In Anhang VII der CLP-Verordnung wird in Tabelle 1.1 eine Umwandlung der bisher gel-

tenden R-Sätze in Einstufungen nach der CLP-Verordnung vorgenommen. Eine nahtlose Über-

setzung der bislang verwendeten R-Sätze in die neuen H-Sätze ist nicht überall möglich, da 

den beiden Systemen unterschiedliche Beurteilungsmaßstäbe zugrunde liegen. 

                                                
2 Entsprechen dem Internationalen Einstufungs- und Kennzeichnungs-System der Vereinten Nationen. 

3 Beschreiben die ergänzenden Gefahrenmerkmale, die in der EU über das Internationale Einstufungs- und Kennzeich-

nungs-System der Vereinten Nationen hinaus zusätzlich gelten. 
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Die Einstufung von Gemischen / Zubereitungen ergibt sich aus der Richtlinie 1999/45/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. Mai 1999 (sogenannte Zubereitungs-Richtli-

nie). 

Sofern in den vorliegenden Sicherheitsdatenblättern noch die R-Sätze verwendet wurden, wur-

den diese mittels der Tabelle 1.1 des Anhangs VII der CLP-Verordnung bzw. den Umwand-

lungshilfen der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin [9 bis 11] in die neuen H- 

und EUH-Sätze übersetzt. 

In der Tabelle 4-1 sind die entsprechend Gefahrenstoffverzeichnis KW Irsching (Stand 

07.01.2019) in der Anlage verwendeten, erzeugten oder freigesetzten Stoffe bzw. Gemische 

aufgelistet. Die für diese Stoffe bzw. Gemische gültigen H- und EUH-Sätze nach CLP-Verord-

nung sind in der Tabelle mit aufgeführt.  

Stoffe, die in Mengen unter 10 l bzw. 10 kg (durchschnittliche Jahresmenge) vorhanden sind 

und Stoffe ohne Gefahrenstoffkennzeichnung wurden aufgrund der großen Anzahl der Stoffe 

nicht aufgeführt. 

Tabelle 4-1: In der Anlage verwendete, erzeugte oder freigesetzte Stoffe bzw. Gemische 

Name H- und EUH-Sätze 1) relevanter Stoff im Sinne 

des BImSchG (AZB) 

Anlagenbestand 

Brennstoffe/ Treibstoffe 

Heizöl EL H226, H304, H315, H332, H351, H373, H411 (ge-

mäß SDB) 

ja 

Diesel H226, H304, H315, H332, H351, H373, H411 (ge-

mäß SDB) 

ja 

Im Bereich der Anlage eingesetzte Betriebsstoffe 

3D TRASAR 3DT199 H302, H314, H411 ja 

3D TRASAR 3DT118 H210 nein 

Altöl H312, H411 ja 

Ardox 1900 C H314 ja 

Säuren und Laugen 

Natronlauge 50 % (NaOH) 

Salpetersäure 21 % 

Salzsäure 31 % (HCl) 

 

H290, H314 

H290, H318, H331, H314 

H290, H314, H335 

 

ja 

ja 

ja 

Ammoniak H314, H318, H331, H400 ja 

Busch VE 101 H208, H412 ja 

Chem-Antifreeze H302 ja 

Chem-Turbo Öl H304, H312, H315, H318 ja 
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Name H- und EUH-Sätze 1) relevanter Stoff im Sinne 

des BImSchG (AZB) 

Eskapon E 5060 H318 nein 

Expyrol F-15 H315, H319, H412 Ja 

Heating Oil H226, H304, H315, H332, H373, H411 ja 

Klüberbio M72-82 H208, H210 nein 

Klübersynth GH 6-1000 H412 ja 

Komet-Extrakt S  H315, H319 nein 

Metalina B200 H317, H319, H412 ja 

Nitroverdünnung H225, H304, H315, H319, H335, H336, H373, 

H412 

ja 

PALUX GR 8600 H031, H290, H314 ja 

Regal Premium EP 32, 46, 68 H208, H302, H317, H412 ja 

Rivolta T.R.S. Plus H304 ja 

Shell Adrana D H315, H319, H 412 ja 

Shell Darina Grease R2 H412 ja 

Shell Diala S3 ZX-1 H304, H412 ja 

Shell Diala S4 ZX-1 H304 ja 

Shell Gadus S2 H412 ja 

Shell Morlina S2 BL 10 H304, H412 ja 

Shell Tegula V 32 H412 ja 

Sthamex 3% F15 H315, H319 nein 

Stokosept Gel H225, H319 nein 

Tri-Natriumphasphat-Dodecahydrat H315, H319 nein 
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Name H- und EUH-Sätze 1) relevanter Stoff im Sinne 

des BImSchG (AZB) 

Gebindelager 

Verschiedene gesundheitsschädliche und/ 

oder reizende Chemikalien 

Teilweise keine Gefahrenhinweise; teilweise 

H302, H304, H312, H314, H315, H318, H412 

bzw. H317, H412  

(gemäß den SDB) 

Es werden sowohl  

als nicht gefährlich als 

auch als gefährlich ge-

kennzeichnete Chemika-

lien gelagert 

Verschiedene giftige und sehr giftige Che-

mikalien 

H300, H301, H310, H311, H330, H331 ja 

Block 6 

Brennstoffe/ Treibstoffe 

Heizöl EL H226, H304, H315, H332, H351, H373, H411 (ge-

mäß SDB) 

ja 

Im Bereich des Bock 6 eingesetzte Betriebsstoffe 

Chemturbo OL H304, H312, H315, H318 (gemäß SDB) ja 

Glysantin G48-24 R22 (gemäß SDB) ja 

Säuren und Laugen 

Natronlauge 50 % (NaOH) 

Salzsäure 31 % (HCl) 

 

H290, H314 

H290, H314, H335 

 

ja 

ja 

Mobil DTE 846 - (gemäß SDB) nein 

Mobil Hydraulic Oil M46 - (gemäß SDB) nein 

NYTRO 10 XN H304, H412 (gemäß SDB) ja 

1) Die H-Sätze, die im Anhang 2 der Arbeitshilfe zum AZB [3] aufgeführt sind, sind gelb hinterlegt. 

 

Die in der Tabelle 4-1 als nicht gefährliche Stoffe im Sinne des BImSchG identifizierten Stoffe 

und Gemische (jeweils gekennzeichnet durch „nicht gefährlich“ in der dritten Tabellenspalte) 

können keine Verpflichtung nach § 10 Abs. 1a BImSchG auslösen und werden deshalb nach-

folgend nicht weiter betrachtet. 

4.2 Relevanzprüfung 

Gemäß der Begriffsbestimmung des § 3 Abs. 10 BImSchG sind relevante gefährliche Stoffe im 

Sinne des BImSchG gefährliche Stoffe, die in erheblichem Umfang in der Anlage verwendet, 

erzeugt oder freigesetzt werden und in ihrer Art nach eine Verschmutzung des Bodens oder 

des Grundwassers auf dem Anlagengrundstück verursachen können. 
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Dies sind demnach diejenigen gefährlichen Stoffe, die nach Menge und Gefährlichkeit hinsicht-

lich ihrer Toxizität, Wassergefährdung und Handhabung in der Anlage u. a. geeignet sind, eine 

Boden- und Grundwasserverschmutzung zu erzeugen. 

Die nachfolgend durchgeführte Relevanzprüfung erfolgte gemäß der Entscheidungshilfe im An-

hang 3 der Arbeitshilfe zum AZB [3]. 

4.2.1 Prüfung der stofflichen Relevanz für Boden und Grundwasser 

Nach der Arbeitshilfe zum AZB [3] sind für die stoffliche Relevanz alle H-Sätze der Teile 3 (Ge-

sundheitsgefahren) und 4 (Umweltgefahren) des Anhangs I der CLP-Verordnung maßgeblich. 

Die H-Sätze des Teils 2 des Anhangs I der CLP-Verordnung, der die physikalischen Gefahren  

der Stoffe beschreibt, sind nach der Arbeitshilfe zum AZB [3] für sich genommen als unterge-

ordnet anzusehen, da sie im Wesentlichen sicherheitstechnische Aspekte abbilden; sie werden  

jedoch bedeutsam, wenn gleichzeitig Gefahren für Gesundheit oder Umwelt in den weiteren  

H-Sätzen genannt sind. 

Die in Teil 5 (Zusätzliche EU-Gefahrenklasse) des Anhangs I der CLP-Verordnung genannten 

Gefahren der Ozonschichtschädigung sind nach der Arbeitshilfe zum AZB [3] nicht als relevant 

für Boden- und Grundwasserverunreinigungen anzusehen. 

Eine Aufstellung der aus Sicht des Boden- und Gewässerschutzes relevanten Gefahrensätze 

enthält der Anhang 2 der Arbeitshilfe zum AZB [3]; diese Auflistung ist im Anhang 2 der vorlie-

genden gutachtlichen Stellungnahme wiedergegeben. 

Die wasserrelevanten Stoffe und Gemische sind grundsätzlich auch bodenrelevant. Nach der 

Arbeitshilfe zum AZB [3] ist bei Vorliegen wassergefährdender Eigenschaften bereits die stoffli-

che Relevanz im Sinne von § 3 Abs. 10 BImSchG gegeben. Sofern ein Stoff keine wasserge-

fährdenden Eigenschaften besitzt, ist zusätzlich eine Einzelfallbetrachtung im Hinblick auf die 

Bodenrelevanz erforderlich. Da im vorliegenden Fall alle Stoffe, die H-Sätze entsprechend der 

Anhang 2 der Arbeitshilfe zum AZB [3] aufweisen, auch einer Wassergefährdungsklasse zuge-

ordnet sind, erübrigt sich eine Einzelfallbetrachtung im Hinblick auf die Bodenrelevanz. Neben 

den grundwasserrelevanten Stoffen und Gemischen sind diejenigen bodenrelevant, die die 

menschliche Gesundheit oder die Umwelt (Pflanze, Tiere) gefährden bzw. schädigen können.  

Die in der Tabelle 4-1 als gefährliche Stoffe im Sinne des BImSchG identifizierten Stoffe und 

Gemische (jeweils gekennzeichnet durch „ja“ in der dritten Tabellenspalte) sind alle mit H-Sät-

zen der Teile 3 (Gesundheitsgefahren) und/oder 4 (Umweltgefahren) des Anhangs I der CLP-

Verordnung gekennzeichnet. In der folgenden Tabelle 4-2 sind für diese gefährlichen Stoffe de-

ren Wassergefährdungsklassen (WGK) aufgeführt. 
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Tabelle 4-2: Wassergefährdungsklassen der verwendeten, erzeugten oder freigesetzten  

gefährlichen Stoffe 

Name Wassergefährdungsklasse 

(WGK) 

Anlagenbestand 

Brennstoffe 

Heizöl EL 2 

Diesel 2 

Im Bereich der Anlage eingesetzte Betriebsstoffe 

3D TRASAR 3DT199 2 

3D TRASAR 3DT118 1 

Altöl 3 

Ardox 1900 C 1 

Säuren und Laugen 

Natronlauge 50 % (NaOH) 

Salpetersäure 21 % 

Salzsäure 31 % (HCl) 

 

1 

1 

1 

Ammoniak 2 

Busch VE 101 2 

Chem-Antifreeze 1 

Chem-Turbo Öl 2 

Eskapon E 5060 2 

Expyrol F-15 2 

Heating Oil 2 

Klüberbio M72-82 1 

Klübersynth GH 6-1000 1 

Komet-Extrakt S  2 

Metalina B200 1 

Nitroverdünnung 2 

PALUX GR 8600 2 

Regal Premium EP 32, 46, 68 2 

Rivolta T.R.S. Plus 1 

Shell Adrana D 2 

Shell Darina Grease R2 1 

Shell Diala S3 ZX-1 1 

Shell Diala S4 ZX-1 1 
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Name Wassergefährdungsklasse 

(WGK) 

Shell Gadus S2 2 

Shell Morlina S2 BL 10 1 

Shell Tegula V 32 2 

Sthamex 3% F15 2 

Stokosept Gel 1 

Tri-Natriumphasphat-Dodecahydrat 1 

Gebindelager 

Verschiedene gesundheitsschädliche und/ oder reizende Chemikalien 1 – 3 

Verschiedene giftige und sehr giftige Chemikalien 1 – 3 

Block 6 

Brennstoff 

Heizöl EL 2 

Im Bereich der Block 6 eingesetzte Betriebsstoffe 

Chemturbo OL 2 

Glysantin G48-24 1 

Säuren und Laugen 

Natronlauge 50 % (NaOH) 

Salzsäure 31 % (HCl) 

 

1 

1 

Mobil DTE 846 1 

Mobil Hydraulic Oil M46 1 

NYTRO 10 XN 1 

 

Da alle in der Tabelle 4-2 genannten gefährlichen Stoffe wassergefährdend sind, ist somit für 

diese gefährlichen Stoffe jeweils die stoffliche Relevanz im Sinne von § 3 Abs. 10 BImSchG ge-

geben, d. h. sie können ihrer Art nach eine Verschmutzung des Bodens oder des Grundwas-

sers auf dem Anlagengrundstück verursachen. 

4.2.2 Prüfung der Mengenrelevanz für Boden und Grundwasser 

Für gefährliche Stoffe, die nur in Kleinstmengen in der Anlage verwendet, erzeugt oder freige-

setzt werden, besteht keine Notwendigkeit der Erstellung eines AZB, wenn sie nicht zu Boden- 

und Grundwasserverschmutzungen führen können. 

Ab welcher Mengenschwelle ein gefährlicher Stoff das Kriterium der Relevanz im Sinne von § 3 

Abs. 10 BImSchG erfüllt, ist abhängig von dessen Stoffeigenschaften, insbesondere seiner Ge-

fährlichkeit für die menschliche Gesundheit und die Umwelt. 
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Die Mengenrelevanz kann sich sowohl aus Durchsatz als auch der Lagerungskapazität der ge-

fährlichen Stoffe ergeben. 

Im Hinblick auf den Verschmutzungspfad „Boden – Grundwasser“ ist nach der Arbeitshilfe zum 

AZB [3] ein gefährlicher Stoff relevant, wenn seine Merkmale einer der drei Wassergefähr-

dungsklassen zugeordnet sind und wenn der für diese WGK maßgebende Durchsatz oder die 

maßgebende Lagerungskapazität überschritten wird. Als Anhaltspunkte hierfür können die im 

Anhang 3 der Arbeitshilfe zum AZB [3] aufgeführten Mengenschwellen herangezogen werden; 

dies sind: 

Tabelle 4-3: Mengenschwellen für wassergefährdende gefährliche Stoffe 

Durchsatz / Lagerungskapazität  

[kg/a] oder [l] 

WGK 

≥ 10 3 

≥ 100 2 

≥ 1000 1 

 

Im Hinblick auf den Verschmutzungspfad „Boden – Mensch“ ist nach der Arbeitshilfe zum AZB 

[3] zu betrachten, welche mit der WGK nicht erfassten Gefahrenmerkmale gemäß CLP-Verord-

nung bei der Stoffauswahl von Bedeutung sind. Sofern ein gefährlicher Stoff seiner Art nach 

ausschließlich bodenrelevant ist, ist die Mengenschwelle im Einzelfall zu beurteilen. In diesem 

Sinne sind gemäß [3] bodenrelevant die Gefahrenhinweise H314, H330, H331, H332, H335 

und H362. Da im vorliegenden Fall die gefährlichen (bodenrelevanten) Stoffe, die die genann-

ten Gefahrenhinweise aufweisen, auch wassergefährdend sind, ist eine Beurteilung der Men-

genschwelle im Einzelfall nicht erforderlich. 

Für die in der Tabelle 4-2 genannten gefährlichen Stoffe mit wassergefährdenden Eigenschaf-

ten, für die jeweils die stoffliche Relevanz im Sinne von § 3 Abs. 10 BImSchG gegeben ist (je-

weils gekennzeichnet durch „ja“ in der dritten Tabellenspalte), sind in der folgenden Tabelle 4-4 

die jeweiligen Lagerungskapazitäten aufgeführt. 
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Tabelle 4-4: Lagerungskapazitäten der verwendeten, erzeugten oder freigesetzten gefährli-

chen Stoffe mit wassergefährdenden Eigenschaften und stofflicher Relevanz 

(Prüfung der Mengenrelevanz) 

Name WGK Lagerungskapazität 

[l bzw. kg] 

Mengenrelevanz im 

Sinne des § 3 

Abs. 10 BImSchG 

Anlagenbestand 

Heizöl EL 2 250 m³ Hilfskesseltank 

70000 m³ Tank IV 

100000 m³ Tank V 

ja 

Diesel 2 150 ja 

3D TRASAR 3DT199 2 750 ja 

3D TRASAR 3DT118 1 4500 ja 

Altöl 3 > 10 ja 

Ardox 1900 C 1 50 nein 

Säuren und Laugen 

Natronlauge 50 % (NaOH) 

Salpetersäure 21 % 

Salzsäure 31 % (HCl) 

 

1 

1 

1 

ca. 82 m³ ja 

Ammoniak 2 ca. 3700 ja 

Busch VE 101 2 200 ja 

Chem-Antifreeze 1 3000 ja 

Chem-Turbo Öl 2 4000 ja 

Eskapon E 5060 2 25 nein 

Expyrol F-15 2 1800 ja 

Klüberbio M72-82 1 25 nein 

Klübersynth GH 6-1000 1 400 nein 

Komet-Extrakt S  2 10000 ja 

Metalina B200 1 60 nein 

Nitroverdünnung 2 20 nein 

PALUX GR 8600 2 30 nein 

Regal Premium EP 32, 46, 68 2 17500 ja 

Rivolta T.R.S. Plus 1 30 nein 

Shell Adrana D 2 60 nein 

Shell Darina Grease R2 1 20 nein 

Shell Diala S3 ZX-1 1 200 nein 

Shell Diala S4 ZX-1 1 200 nein 
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Name WGK Lagerungskapazität 

[l bzw. kg] 

Mengenrelevanz im 

Sinne des § 3 

Abs. 10 BImSchG 

Shell Gadus S2 2 500 ja 

Shell Morlina S2 BL 10 1 30 nein 

Shell Tegula V 32 2 600 ja 

Sthamex 3% F15 2 400 ja 

Stokosept Gel 1 20 nein 

Tri-Natriumphasphat-Dodecahydrat 1 75 nein 

Verschiedene gesundheitsschädliche 

und/ oder reizende Chemikalien 

1 – 3 < 150 kg (Gefahrenstoffschrank) ja 

Verschiedene giftige und sehr giftige 

Chemikalien 

1 - 3 < 150 kg (Gefahrenstoffschrank) Ja 

Block 6 

Heizöl EL 2 6 m³ Tagestank Notstromaggregat 

0,6 m³ Notstromaggregat 

ja 

ja 

Chemturbo OL 2 0,7 m³ Waschmittelbehälter 

0,6 m³ Vorlagebehälter 

ja 

ja 

Glysantin G48-24 1 0,3 m³ Vorlagebehälter Frostschutzmittel 

2 m³ Kühlwassersystem 

nein 

ja 

Säuren und Laugen 

Natronlauge 50 % (NaOH) 

Salzsäure 31 % (HCl) 

 

1 

1 

 

0,5 m³ Liefergebinde 

0,5 m³ Liefergebinde 

 

nein 

nein 

Mobil DTE 846 1 12 m³ Schmierölversorgung ja 

Mobil Hydraulic Oil M46 1 0,9 m³ Hydraulikölversorgung nein 

NYTRO 10 XN 1 68 m³ Maschinentransformator 

14 m³ Eigenbedarfstransformator 

ja 

ja 

Mischung aus Glysantin G48-24, Chem-

turbo OL und Deionat 

2 10 m³ Waschabwasserbehälter ja 

 

Für alle in der Tabelle 4-4 genannten gefährlichen Stoffe mit wassergefährdenden Eigenschaf-

ten, für die jeweils die stoffliche Relevanz im Sinne von § 3 Abs. 10 BImSchG gegeben ist 

(siehe Abschnitt 4.2.1), ist auch die Mengenrelevanz im Sinne von § 3 Abs. 10 BImSchG gege-

ben. Das heißt, für diese relevanten gefährlichen Stoffe wäre somit die Erstellung eines AZB im 

Grundsatz erforderlich. 
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5 Ausnahme von der Pflicht einer AZB-Erstellung 

Nach § 10 Abs. 1a Satz 2 BImSchG besteht die Möglichkeit einer Verschmutzung des Bodens 

oder des Grundwassers nicht, wenn auf Grund der tatsächlichen Umstände ein Eintrag ausge-

schlossen werden kann. Liegen diese Voraussetzungen vor, so ist für die betreffenden Flächen 

kein AZB zu erstellen. 

Die Frage, ob ein Eintrag ausgeschlossen werden kann und eine Verschmutzung des Bodens 

oder des Grundwassers unmöglich ist, bedarf gemäß der Arbeitshilfe zum AZB [3] der Bewer-

tung im Einzelfall. Dabei ist insbesondere bei AwSV-Anlagen folgendes zu berücksichtigen: 

Bestehen bei einer Anlage Sicherheitsvorrichtungen, die die Gewähr dafür bieten, dass wäh-

rend des gesamten Betriebszeitraums relevante Einträge nach fachlicher Einschätzung auszu-

schließen sind, ist die Möglichkeit eines Eintrags aufgrund der tatsächlichen Umstände ausge-

schlossen im Sinne des § 10 Abs. 1a Satz 2 BImSchG. 

Gemäß dem Schreiben des StMUV vom 11. Dezember 2013 (s. Abschnitt 2.2) kann die Ge-

nehmigungsbehörde bei der Prüfung im Einzelfall in aller Regel bei Bestehen der folgenden Si-

cherungsvorrichtungen vom Ausschluss eines Eintrags im Sinne des § 10 Abs. 1a Satz 2  

BImSchG ausgehen („Zitat“): 

„1. Anlagen zum Lagern, Herstellen, Behandeln und Verwenden flüssiger wassergefährden-

der Stoffe 

a. oberirdisch einwandig auf stoffundurchlässigen Flächen (F1- oder F2-Maßnahme ge-

mäß Nr. 1.1 Anhang 2 VAwS) und Rückhaltevermögen (R1- oder R2-Maßnahme ge-

mäß Nr. 1.2 Anhang 2 VAwS); 

b. oberirdisch doppelwandig mit zugelassenem Leckanzeiger (R3-Maßnahme gemäß 

Nr. 1.2 Anhang 2 VAwS), deren Zuleitungen entweder ebenfalls doppelwandig ausge-

führt oder in/über stoffundurchlässigen Flächen (F1- oder F2-Maßnahme gemäß 

Nr. 1.1 Anhang 2 VAwS) verlegt sind; 

c. unterirdisch doppelwandig mit zugelassenem Leckanzeiger, deren Zuleitungen Nr. 1.2 

Anhang 1 VAwS i. V. m. Nr. 1.1 Anhang 1 VAwS entsprechen. 

2. Oberirdische Anlagen zum Abfüllen und Umschlagen sowie zum Befördern flüssiger was-

sergefährdender Stoffe auf stoffundurchlässigen Flächen (F1- oder F2-Maßnahme ge-

mäß Nr. 1.1 Anhang 2 VAwS) und Rückhaltevermögen (R1- oder R2-Maßnahme gemäß 

Nr. 1.2 Anhang 2 VAwS). 

3. Oberirdische Anlagen zum Umgang mit festen wassergefährdenden Stoffen 

a. ausreichend überdacht, gegen Einflüsse von außen (z. B. Wind, Niederschlag, Hoch-

wasser, Einwirkung aus anderen Anlagen) geschützt, auf befestigten Flächen bzw. auf 

stoffundurchlässigen Flächen (F1- oder F2-Maßnahmen gemäß Nr. 1.1 Anhang 2 
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VAwS), Rückhaltevermögen (R1- oder R2-Maßnahme gemäß Nr. 1.2 Anhang 2 

VAwS) und Leckageerkennung, soweit Flüssigkeit (z. B. Anhaftungen, Presswasser) 

austreten kann; 

b. im Freien auf stoffundurchlässigen Flächen (F1- oder F2-Maßnahme gemäß Nr. 1.1 

Anhang 2 VAwS), Rückhaltevermögen (R1- oder R2-Maßnahme gemäß Nr. 1.2 An-

hang 2 VAwS) und Leckageerkennung, gegen Ausbreitung der Stoffe über die stoffun-

durchlässigen Flächen hinaus geschützt. 

4. Oberirdische Anlagen zum Umgang mit gasförmigen wassergefährdenden Stoffen 

a. ohne Anforderungen an die Befestigung der Flächen und an das Rückhaltevermögen, 

wenn aufgrund der Stoffeigenschaften und der Maßnahmen beim Freiwerden nicht mit 

einem Eindringen in Boden oder Gewässer zu rechnen ist, sondern sich die Stoffe im 

freien Luftstrom verflüchtigen; 

b. auf stoffundurchlässigen Flächen (F1- oder F2-Maßnahmen analog Nr. 1.1 Anhang 2 

VAwS) und Rückhaltevermögen (R1- oder R2-Maßnahme analog Nr. 1.2 Anhang 2 

VAwS), wenn aufgrund der Stoffeigenschaften und der Maßnahmen beim Freiwerden 

(z. B. Niederschlag von Leckagen mit Flüssigkeiten, Kondensation, Absinken, hohe 

Löslichkeit in Wasser) mit einem Eindringen in Boden oder Gewässer zu rechnen ist. 

5. Anlagen, die mit geringerwertigen Sicherungsmaßnahmen die wasserrechtlichen Anfor-

derungen erfüllen würden, aber mit o. g. höherwertigen ausgerüstet werden.“ 

Über die oben genannten Fallgruppen hinaus hat gemäß dem Schreiben des StMUV vom 

11. Dezember 2013 der Anlagenbetreiber im Einzelfall die Möglichkeit, die Genehmigungsbe-

hörde davon zu überzeugen, dass aufgrund der Schutzvorkehrungen seiner Anlage Einträge 

relevanter gefährlicher Stoffe, die zu einer relevanten, dauerhaften Grundwasser- oder Boden-

verschmutzung führen würden, während der gesamten Betriebsdauer seiner Anlage ausge-

schlossen sind im Sinne des § 10 Abs. 1a Satz 2 BImSchG. Ein AZB ist dann nicht erforderlich. 

Gemäß dem Schreiben des StMUV vom 11. Dezember 2013 kann bei Anlagen, deren Siche-

rungskonzept keine Mehrfachsicherheit (sekundäre Sicherheit) durch redundante technische 

Schutzvorkehrungen beinhaltet, nicht ohne Weiteres vom Ausschluss eines Eintrages im Sinne 

des § 10 Abs. 1a Satz 2 BImSchG ausgegangen werden. 

Für alle in den Tabellen 4-1 und 4-2 genannten gefährlichen Stoffe mit wassergefährdenden 

Eigenschaften, für die jeweils die stoffliche Relevanz und auch die Mengenrelevanz im Sinne 

von § 3 Abs. 10 BImSchG gegeben ist (siehe Abschnitte 4.2.1 und 4.2.2), wird nachfolgend an-

hand der oben genannten Kriterien geprüft, ob im Einzelfall aufgrund der bestehenden Sicher-

heitsvorrichtungen vom Ausschluss eines Eintrags im Sinne des § 10 Abs. 1a Satz 2 BImSchG 

ausgegangen werden kann und somit für die betreffenden Flächen kein AZB zu erstellen ist. 
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5.1 Anlagenbestand 

Die nachfolgend genannten Anlagen sind in der Fotodokumentation in Anhang 2  

für den Anlagenbestand genauer dargestellt. 

5.1.1 Gasförmige wassergefährdende Stoffe 

Im Kraftwerk Irsching werden keine gasförmigen rgS in relevanten Mengen gelagert, hergestellt 

oder verwendet. 

5.1.2 Feste wassergefährdende Stoffe 

Gefahrenstoffschrank für Laborchemikalien 

Im Gefahrenstoffschrank für Laborchemikalien werden maximal jeweils 100 kg an festen rgS 

gelagert. Die bauartzugelassenen Gefahrenstoffschränke befinden sich in der mechanischen, 

elektrotechnischen Werkstatt sowie im Labor und verfügen über eine stoffdichte Auffangwanne 

mit Rückhaltevolumen. 

Die Gefahrenstoffschränke erfüllen somit die Anforderungen der Fallgruppen Nr. 3 Buchstabe a 

des StMUV-Schreibens vom 11. Dezember 2013. Ein AZB somit für die unter dieser Lageran-

lage befindlichen Flächen nicht erforderlich. 

5.1.3 Flüssige wassergefährdende Stoffe 

Die Aufstellung der dargestellten Anlagen erfolgt entsprechend dem VAwS Kataster des Kraft-

werks Irsching mit der entsprechenden Nummerierung. 

5.1.3.1 Block 2, Kühlwasserpumpe 2 (Nr. 205) 

Die Kühlwasserpumpe 2 wird zum Kühlwasserbetrieb des Blocks 3 benötigt und enthält 150 l 

Maschinenöl der WGK 2. Die Pumpe befindet sich im Kühlwasserpumpenhaus. Die Anlage er-

füllt die Anforderungen F1 + R0. Im Havariefall austretendes Maschinenöl würde – falls keine 

Gegenmaßnahmen ergriffen werden - in den Keller des Einlaufbauwerks Block 1, 2, und 3 lau-

fen. Dort würde es sich auf dem Betonboden sammeln. Der Keller des Gebäudes verfügt über 

keine Abläufe und ist als Wanne ausgebildet. Somit ist aus fachtechnischer Sicht ein Austritt 

von rgS in Boden- und Grundwasser nicht zu besorgen. 

Die vorgenannte Verwendungsanlage erfüllt zwar die Anforderungen der Fallgruppe Nr. 1 

Buchstabe a des StMUV-Schreibens vom 11. Dezember 2013 nicht vollständig. Aus fachtech-

nischer Sicht ist jedoch ein AZB für die unter der Anlage befindlichen Flächen nicht erforderlich. 

5.1.3.2 Block 2, Öltasse Kamin 2 (Nr. 207) 

Die Öltasse des Kamins 2 befindet sich im Kesselhaus 2 auf einer Höhe von 78 m und enthält 

1,2 m³ teerähnliche Masse der WGK 1. Die Anlage erfüllt die Anforderungen F0 + R0. Die 3 m 

Ebene des Kesselhauses ist als Betonbecken ausgeführt.  
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Aufgrund der hohen Viskosität des Stoffes und der Lage der Öltasse oberhalb des Betonbe-

ckens auf der 3 m Ebene im Kesselhaus, ist aus fachtechnischer Sicht ein Austritt von rgS in 

Boden- und Grundwasser nicht zu besorgen. 

Die vorgenannte Verwendungsanlage erfüllt zwar die Anforderungen der Fallgruppe Nr. 1 

Buchstabe a des StMUV-Schreibens vom 11. Dezember 2013 nicht. Aus fachtechnischer Sicht 

ist jedoch ein AZB für die unter der Anlage befindlichen Flächen nicht erforderlich. 

5.1.3.3 Block 3, Rohrleitungsanlage zum Transport von Heizöl EL (301) 

Das Heizöl zum Betrieb des Blocks 3 des Kraftwerkes Irsching wird in den Tanks IV und V ge-

lagert, die in nachfolgenden separat behandelt werden. Die Rohrleitungen vom Pumpenhaus 

zum Kesselhaus 3 verlaufen oberirdisch einwandig wie in nachfolgender Abbildung dargestellt 

ca. 350 m entlang der Betriebsstraße. 

Abbildung 4-1: Rohrleitungen Heizöl EL 

 

Die Rohrleitungen wurden im Zuge der Sachverständigenprüfung der Lagerbehälter IV und V 

mit der Prüftagebuch-Nr. 0557 am 25.10.2018 mit dem Ergebnis keine Mängel geprüft. 

Vom Kesselhaus 3 zum Ölpumpenhaus verlaufen die einwandigen oberirdischen Rohrleitungen 

einsehbar. Die Fläche unter den Rohrleitungen wurde mit einer stoffundurchlässigen Folie aus-

gelegt, um Leckagen der Leitungen besser erkennen zu können. Ein Rückhaltevolumen für rgS 

wie in der Fallgruppe Nr. 2 des StMUV-Schreibens vom 11. Dezember 2013 gefordert ist nicht 

vorhanden. Somit ist für den Bereich des Verlaufs der Rohrleitungen vom Kesselhaus 3 zum 

Ölpumpenhaus ein AZB für die unter der Anlage befindlichen Flächen zu erstellen. 
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5.1.3.4 Block 3, Slopbehälter im Kesselhaus 3 (Nr. 302) 

Der Slopbehälter hat ein Volumen von 5 m³ Heizöl EL der WGK 2 und ist oberirdisch auf der 

Ebene 0 m im Kesselhaus 3 aufgestellt. Die Anlage erfüllt die Anforderungen F1 + R1 und er-

füllt die Anforderungen der Fallgruppe Nr. 1 Buchstabe a des StMUV-Schreibens vom 11. De-

zember 2013. Für den Bereich des Lagerbehälters ist ein AZB für die unter der Anlage befindli-

chen Flächen nicht erforderlich. 

5.1.3.5 Block 3, Leckölsammelbehälter im Kesselhaus 3 (Nr. 303) 

Der Leckölsammelbehälter hat ein Fassungsvermögen von 1,5 m³ Heizöl EL der WGK 2 und ist 

oberirdisch auf der Ebene 0 m im Kesselhaus 3 aufgestellt. Die Anlage erfüllt die Anforderun-

gen F1 + R1 und erfüllt die Anforderungen der Fallgruppe Nr. 1 Buchstabe a des StMUV-

Schreibens vom 11. Dezember 2013. Für den Bereich des Lagerbehältes ist ein AZB für die 

unter der Anlage befindlichen Flächen nicht erforderlich. 

5.1.3.6 Block 3, Frischlüfter 1 und 2 im Luft-Vorwärmer-Gebäude (Nr. 304 und 305) 

Die Frischlüfter 1 und 2 enthalten jeweils 130 l Maschinenöl der WGK 2 und sind oberirdisch 

auf der Ebene 0 m im Luft-Vorwärmer-Gebäude (LuVo)-Gebäude aufgestellt. Die Anlagen er-

füllen die Anforderungen F1 + R0. Im Havariefall austretende rgS laufen auf den Betonboden 

des LuVo-Gebäudes, das mit einem wannenförmigen Betonboden mit Pumpensumpf ohne Ab-

lauf ausgerüstet ist. Von dort können Flüssigkeiten aufgenommen und entsorgt werden. Ein 

Austritt von rgS in Boden- und Grundwasser ist nicht zu besorgen. 

Die vorgenannte Verwendungsanlage erfüllt zwar die Anforderungen der Fallgruppe Nr. 1 

Buchstabe a des StMUV-Schreibens vom 11. Dezember 2013 nicht vollständig. Aus fachtech-

nischer Sicht ist jedoch ein AZB für die unter der Anlage befindlichen Flächen nicht erforderlich. 

5.1.3.7 Block 3, LuVo-Block 3 und Saugzug-Block3 im LuVo-Gebäude  

(Nr. 306 und 307) 

Der LuVo-Block 3 und der Saugzug-Block 3 enthalten 720 l und 750 l Maschinenöl der WGK 2 

und sind oberirdisch auf der Ebene 0 bis 14 m im LuVo-Gebäude aufgestellt. Die Anlagen erfül-

len die Anforderungen F1 + R0. Im Havariefall austretende rgS laufen auf den Betonboden des 

LuVo-Gebäudes, das mit einem wannenförmigen Betonboden mit Pumpensumpf ohne Ablauf 

ausgerüstet ist. Von dort können Flüssigkeiten aufgenommen und entsorgt werden. Ein Austritt 

von rgS in Boden- und Grundwasser nicht zu besorgen. 

Die vorgenannte Verwendungsanlage erfüllt zwar die Anforderungen der Fallgruppe Nr. 1 

Buchstabe a des StMUV-Schreibens vom 11. Dezember 2013 nicht vollständig. Aus fachtech-

nischer Sicht ist jedoch ein AZB für die unter der Anlage befindlichen Flächen nicht erforderlich. 
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5.1.3.8 Block 3, Turbine 3 mit Turbinenölbehälter im Maschinenhaus Block 3 (Nr. 308) 

Die Turbine 3 inclusive Turbinenölbehälter und Dichtölanlage hat ein Fassungsvermögen von 

44 m³ Turbinenöl der WGK 2 und ist oberirdisch auf der Ebene 13 m im Maschinenhaus 

Block 3 aufgestellt (s. Anhang 1.2). Die Anlage wurde am 15.07.2014 vom Sachverständigen 

der Bayerischen Anlagenprüforganisation e. V. mängelfrei geprüft (Prüftagebuch-Nr. 0084). 

Die Anlage erfüllt die Anforderungen F1 + R1 und erfüllt die Anforderungen der Fallgruppe 

Nr. 1 Buchstabe a des StMUV-Schreibens vom 11. Dezember 2013. Für den Bereich der Tur-

bine 3 ist ein AZB für die unter der Anlage befindlichen Flächen nicht erforderlich. 

5.1.3.9 Block 3, Speisepumpen 1 und 2 im Maschinenhaus Block 3 (Nr. 310 und 311) 

Die Speisepumpen haben ein Fassungsvermögen von jeweils 1,9 m³ Maschinenöl der WGK 2 

und sind oberirdisch auf der Ebene 8,5 m im Maschinenhaus Block 3 aufgestellt. Die Anlage 

erfüllt die Anforderungen F1 + R1 und erfüllt die Anforderungen der Fallgruppe Nr. 1 Buch-

stabe a des StMUV-Schreibens vom 11. Dezember 2013. Für den Bereich der Speisepumpen 

ist ein AZB für die unter der Anlage befindlichen Flächen nicht erforderlich. 

5.1.3.10 Block 3, Leckölsammelbehälter im Maschinenhaus Block 3 (Nr. 312) 

Der Leckölsammelbehälter hat ein Fassungsvermögen von 1,5 m³ Maschinenöl der WGK 2 

und ist oberirdisch auf der Ebene 0 m im Maschinenhaus Block 3 aufgestellt. Die Anlage erfüllt 

die Anforderungen F1 + R1 und stimmt mit den Anforderungen der Fallgruppe Nr. 1 Buch-

stabe a des StMUV-Schreibens vom 11. Dezember 2013 überein. Für den Bereich des Sam-

melbehälters ist ein AZB für die unter der Anlage befindlichen Flächen nicht erforderlich. 

5.1.3.11 Block 3, Kühlwasserpumpen 1 und 2 im Maschinenhaus Block 3  

(Nr. 313 und 314) 

Die Kühlwasserpumpen haben ein Fassungsvermögen von jeweils 150 l Maschinenöl der 

WGK 2 und sind oberirdisch auf der Ebene 8,5 m im Maschinenhaus Block 3 aufgestellt. Die 

Anlagen erfüllen die Anforderungen F1 + R0. Austretendes Maschinenöl würde falls die Menge 

dazu ausreicht ohne Gegenmaßnahmen in den Keller des Einlaufbauwerks Block 1, 2, und 3 

laufen. Dort würde es sich auf dem Betonboden sammeln. Der Keller des Gebäudes verfügt 

über keine Abläufe, somit aus fachtechnischer Sicht ein Austritt von rgS in Boden- und Grund-

wasser nicht zu besorgen. 

Die vorgenannte Verwendungsanlage erfüllt zwar die Anforderungen der Fallgruppe Nr. 1 

Buchstabe a des StMUV-Schreibens vom 11. Dezember 2013 nicht vollständig. Aus fachtech-

nischer Sicht ist jedoch ein AZB für die unter der Anlage befindlichen Flächen nicht erforderlich. 
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5.1.3.12 Block 3, KE-Anlage im Maschinenhaus Block 3 (Nr. 315) 

Die KE-Anlage inclusive Rohrleitungen hat ein Fassungsvermögen von 15 m³ Säuren und Lau-

gen der WGK 1 und ist oberirdisch auf der Ebene 0 m im Maschinenhaus Block 3 aufgestellt. 

Die Anlage erfüllt die Anforderungen F1 + R1 und stimmt mit den Anforderungen der Fall-

gruppe Nr. 1 Buchstabe a des StMUV-Schreibens vom 11. Dezember 2013 überein. Für den 

Bereich der KE-Anlage ist ein AZB für die unter der Anlage befindlichen Flächen nicht erforder-

lich. 

5.1.3.13 Block 3, Lagertanks für Salzsäure und Natronlauge im Maschinenhaus Block 3 

(Nr. 316 und 317) 

Die Lagertanks für Salzsäure und Natronlauge haben ein Fassungsvermögen von 22 m³ Salz-

säure und 15 m³ Natronlauge der WGK 1 und sind oberirdisch auf der Ebene 5,5 m im Maschi-

nenhaus Block 3 aufgestellt. Die Anlagen erfüllen die Anforderungen F1 + R1 und stimmen mit 

den Anforderungen der Fallgruppe Nr. 1 Buchstabe a des StMUV-Schreibens vom 11. Dezem-

ber 2013 überein. Für den Bereich der Lagerbehälter ist ein AZB für die unter der Anlage be-

findlichen Flächen nicht erforderlich. 

5.1.3.14 Block 3, Abfüllfläche für Salzsäure und Natronlauge im Maschinenhaus Block 3 

Nordwand (Nr. 318) 

Die Abfüllfläche Salzsäure und Natronlauge befindet sich an der Nordwand des Maschinen-

haus Block 3 im Freien. Die Anlage erfüllt die Anforderungen F1 + R1 und stimmt mit den An-

forderungen der Fallgruppe Nr. 2 des StMUV-Schreibens vom 11. Dezember 2013 überein. Für 

den Bereich der Abfüllfläche ist ein AZB für die unter der Anlage befindlichen Flächen nicht er-

forderlich. 

5.1.3.15 Block 3, Gebindeabstellplätze (Nr. 319) 

Im Maschinenhaus Block 3 sind auf der Ebene 0 südlich des Turbinenkondensators Gebinde 

für Härtestabilisator (2 x 1,5 m³, 2 x 0,75 m³) sowie Kupferinhibitor (1 x 0,75 m³) aufgestellt. Der 

Härtestabilisator ist in die WGK 1 eingestuft, der Kupferinhibitor in die WGK 2. Die Anlage er-

füllt die Anforderungen F1 + R1. Die Gebinde stehen in bauartzugelassenen Auffangwannen im 

Maschinenhaus. 

Die Anlage erfüllt die Anforderungen der Fallgruppe Nr. 1 Buchstabe a des StMUV-Schreibens 

vom 11. Dezember 2013. Für den Bereich der Gebindeabstellplätze ist ein AZB für die unter 

der Anlage befindlichen Flächen nicht erforderlich. 
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5.1.3.16 Hilfskesseltank Heizöl EL (401) 

Der Hilfskesseltank hat ein Fassungsvermögen von 250 m³ Heizöl der WGK 2 und ist westlich 

des Hilfskesselhauses aufgestellt (s. Anhang 1.2). Die Anlage erfüllt die Anforderungen F2 + 

R2 und stimmt mit den Anforderungen der Fallgruppe Nr. 1 Buchstabe a des StMUV-Schrei-

bens vom 11. Dezember 2013 überein. Für den Bereich des Hilfskesseltanks ist ein AZB für die 

unter der Anlage befindlichen Flächen nicht erforderlich. 

Der Hilfskesseltank wurde vom Sachverständigen der Bayrischen Anlagenprüforganisation 

e. V. mit der Prüftagebuch-Nr. 0559 am 25.10.2018 mit dem Ergebnis keine Mängel geprüft. 

Laut Prüfbericht wurde die Fugenabdichtung zwischen Tankunterseite und Aufstellfläche ge-

prüft.  

5.1.3.17 Abfüllfläche Hilfskesseltank (Nr. 402) 

Die Abfüllfläche des Hilfskesseltanks für Heizöl EL befindet sich westlich des Hilfskesselhauses 

im Freien (s. Anhang 1.2 und 2.1). Die Anlage erfüllt die Anforderungen F2 + R1 und stimmt mit 

den Anforderungen der Fallgruppe Nr. 2 des StMUV-Schreibens vom 11. Dezember 2013 über-

ein. Für den Bereich der Abfüllfläche ist ein AZB für die unter der Anlage befindlichen Flächen 

nicht erforderlich. 

5.1.3.18 Wasseraufbereitungsanlage (WAA), KE/VE-Anlage (Nr. 403) 

In der Wasseraufbereitungsanlage werden 15 m³ Säuren und Laugen der WGK 1 verwendet. 

Die Anlage erfüllt die Anforderungen F1 + R0. Die Lagerbehälter sind in beschichteten Beton-

wannen im gekachelten Raum aufgestellt. Austretende rgS werden im beschichteten Neutral-

becken 1 aufgefangen. Ein Austritt von rgS in Boden- und Grundwasser nicht zu besorgen. 

Die vorgenannte Verwendungsanlage erfüllt zwar die Anforderungen der Fallgruppe Nr. 1 

Buchstabe a des StMUV-Schreibens vom 11. Dezember 2013 nicht vollständig. Aus fachtech-

nischer Sicht ist jedoch ein AZB für die unter der Anlage befindlichen Flächen nicht erforderlich. 

5.1.3.19 WAA, Lagertanks für Salzsäure und Natronlauge (Nr. 404 und 405) 

Die zur Versorgung der Wasseraufbereitung mit Salzsäure und Natronlauge installierten Lager-

behälter haben jeweils ein Fassungsvermögen von 25 m³ an WGK 1 Stoffen und sind im Ge-

bäude der WAA aufgestellt. Die Anlage erfüllt die Anforderungen F1 + R1 und stimmen mit den 

Anforderungen der Fallgruppe Nr. 1 Buchstabe a des StMUV-Schreibens vom 11. Dezember 

2013 überein. Für den Bereich der Lagertanks ist ein AZB für die unter der Anlage befindlichen 

Flächen nicht erforderlich. 
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5.1.3.20 WAA, Abfüllfläche Salzsäure und Natronlauge (Nr. 406) 

Die Abfüllfläche für Säuren und Laugen befindet sich an der Nordwand der WAA im Freien. Die 

Anlage erfüllt die Anforderungen F2 + R1 und stimmt mit den Anforderungen der Fallgruppe 

Nr. 2 des StMUV-Schreibens vom 11. Dezember 2013 überein. Für den Bereich der Abfüllflä-

che ist ein AZB für die unter der Anlage befindlichen Flächen nicht erforderlich. 

5.1.3.21 Ammoniak Lager- und Dosierstation (Nr. 407, 408) 

Im Kraftwerk Irsching wird eine Ammoniak Lager- und Dosierstation betrieben, die sich im Be-

reich der Maschinenhäuser 1 und 2 auf der Ebene 2,0 in einem separaten Raum befindet (s. 

Übersichtslageplan Anhang 1.2). In der Anlage wird Ammoniaklösung in den Kühlkreislauf do-

siert. Gasförmiger Ammoniak wird nicht gelagert. Das Volumen der Ammoniaklösung beträgt 

13 m³. 

Die Ammoniak Lager- und Dosierstation (Lageranlage) wird regelmäßig wiederkehrend nach 

AwSV geprüft. Die letzten Prüfungen kamen zu folgendem Ergebnis: 

• Prüfumfang: Komplette Lager- und Dosierstation (Lagertank, Dosierbehälter, Rohrleitun-

gen bis zu den Dosierstellen in den Kreislaufsystemen sowie der nicht prüfpflichtige Ab-

füllplatz), letzte Prüfung am 29.01.2015 

Prüfergebnis: keine Mängel 

Die vorgenannten Lageranlagen erfüllen somit aus fachtechnischer Sicht die Anforderungen 

der Fallgruppen Nr. 1 Buchstabe a des StMUV-Schreibens vom 11. Dezember 2013. Ein AZB 

ist unseres Erachtens somit für die unter diesen Lageranlagen befindlichen Flächen nicht erfor-

derlich. 

5.1.3.22 Pumpenhaus 1, Notluftkompressor (Nr. 409) 

Der Notluftkompressor im Pumpenhaus 1 enthält ca. 150 l Diesel und Schmieröl der WGK 2 

und sind oberirdisch auf der Ebene 0 aufgestellt. Die Anlagen erfüllen die Anforderungen F1 + 

R0. Unter den relevanten Teilen des Kompressors befindet sich eine Metallwanne für Lecka-

gen. 

Aufgrund der geringen Menge an rgS, der Ausführung des Pumpenhauses 1 mit Industriefuß-

boden und als Wanne ist aus fachtechnischer Sicht ein Austritt von rgS in Boden- und Grund-

wasser nicht zu besorgen. 

Die vorgenannte Verwendungsanlage erfüllt zwar die Anforderungen der Fallgruppe Nr. 1 

Buchstabe a des StMUV-Schreibens vom 11. Dezember 2013 nicht vollständig. Aus fachtech-

nischer Sicht ist jedoch ein AZB für die unter der Anlage befindlichen Flächen nicht erforderlich. 
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5.1.3.23 Kühlwasserpumpenhaus 1-3, Tanks Feuerlöschpumpen (Nr. 412 a und 412 b) 

Zum Betrieb der Feuerlöschpumpen im Kühlwasserpumpenhaus sind diese mit Dieseltanks mit 

einem Volumen von jeweils 150 l (WGK2) ausgerüstet. Die Anlagen erfüllen die Anforderungen 

F1 + R1 und stimmen mit der Fallgruppe Nr. 1 Buchstabe a des StMUV-Schreibens vom 

11. Dezember 2013 überein. Für den Bereich der Lagertanks ist ein AZB für die unter der An-

lage befindlichen Flächen nicht erforderlich. 

5.1.3.24 Maschinenhaus 3, Turbinen Zwischenölbehälter (Nr. 413) 

Der Turbinen-Zwischenölbehälter im Maschinenhaus 3 hat ein Fassungsvermögen von 50 m³ 

Maschinenöl der WGK 2 und ist oberirdisch auf der Ebene 5,5 m im Maschinenhaus Block 3 

aufgestellt. Die Anlage erfüllt die Anforderungen F1 + R1 und stimmt mit den Anforderungen 

der Fallgruppe Nr. 1 Buchstabe a des StMUV-Schreibens vom 11. Dezember 2013 überein. 

Für den Bereich des Lagerbehälters ist ein AZB für die unter der Anlage befindlichen Flächen 

nicht erforderlich. 

Der Zwischenölbehälter wurde vom Sachverständigen der Bayerischen Anlagenprüforganisa-

tion e. V. mit der Prüftagebuch-Nr. 0083 am 15.07.2014 mit dem Ergebnis keine Mängel ge-

prüft. 

5.1.3.25 Maschinenhaus 1, Kleines Schmieröllager (Nr. 414/415) 

Im kleinen Schmieröllager im Maschienhaus 1 werden maximal 1,6 m³ an Schmierstoffen in 

handelsüblichen Transportgebinden gelagert. Die Stoffe werden auf der dazugehörigen Abfüll-

fläche umgeschlagen. Die resultierende wassergefährdungsklasse ist WGK 2. Das Lager und 

die Abfüllfläche erfüllen die Anforderungen F1 + R1 (Lager) und F2 + R1 (Abfüllfläche) und 

stimmen mit den Anforderungen der Fallgruppe Nr. 1 Buchstabe a sowie Fallgruppe Nr. 2 des 

StMUV-Schreibens vom 11. Dezember 2013 überein. Für den Bereich des Lagers und der Ab-

füllfläche ist ein AZB für die unter der Anlage befindlichen Flächen nicht erforderlich. 

5.1.3.26 Maschinenhaus 2, Großes Schmieröllager (Nr. 416/417) 

Im kleinen Schmieröllager im Maschinenhaus 1 werden maximal 13,7 m³ an Schmieröl in han-

delsüblichen Transportgebinden gelagert. Die Stoffe werden auf der dazugehörigen Abfüllflä-

che umgeschlagen. Die resultierende wassergefährdungsklasse ist WGK 2. Das Lager und die 

Abfüllfläche erfüllen die Anforderungen F1 + R1 (Lager) und F2 + R1 (Abfüllfläche) und stim-

men mit den Anforderungen der Fallgruppe Nr. 1 Buchstabe a sowie Fallgruppe Nr. 2 des 

StMUV-Schreibens vom 11. Dezember 2013 überein. Für den Bereich des Lagers und der Ab-

füllfläche ist ein AZB für die unter der Anlage befindlichen Flächen nicht erforderlich. 
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5.1.3.27 Maschinenhaus 2, Altölbehälter 2 x 1000 l (Nr. 419 a, 419 b und 420) 

Im Maschinenhaus 2 Nord-Ost sind auf der Ebene 0 m zwei doppelwandige Altöltanks für ge-

brauchtes Maschinenöl (Altöl bekannter Herkunft WGK 2) aufgestellt.  

Die Lageranlage erfüllt die Anforderungen F1 + R3. Die Behälter sind auf Betonboden aufge-

stellt. Im Havariefall austretende rgS laufen in die Entwässerung des Maschinenhauses/PH1, 2 

und 3 ab, die über Ölabscheider entwässern. Aus fachtechnischer Sicht ein Austritt von rgS in 

Boden- und Grundwasser nicht zu besorgen. 

Der Abfüllplatz für Altöl bekannter Herkunft erfüllt die Anforderungen F2 + R1 und stimmt mit 

den Anforderungen der Fallgruppe Nr. 2 des StMUV-Schreibens vom 11. Dezember 2013 über-

ein. 

Die vorgenannte Lageranlage erfüllt zwar die Anforderungen der Fallgruppe Nr. 1 Buchstabe a 

des StMUV-Schreibens vom 11. Dezember 2013 nicht. Aus fachtechnischer Sicht ist jedoch ein 

AZB für die unter der Anlage befindlichen Flächen nicht erforderlich. 

5.1.3.28 Maschinenhaus 2, Altölbehälter 2 x 1000 l (Nr. 421 a, 421 b und 422) 

Im Maschinenhaus 2 Nord-Ost sind auf der Ebene 0 m zwei doppelwandige Altöltanks für ge-

brauchtes Maschinenöl (Altöl unbekannter Herkunft WGK 3) und Lösemittelabfälle aufgestellt.  

Die Lageranlage erfüllt die Anforderungen F1 + R3. Die Behälter sind auf Betonboden aufge-

stellt. Im Havariefall austretende rgS laufen in die Entwässerung des Maschinenhauses/PH1, 2 

und 3 ab, die über Ölabscheider entwässern. Aus fachtechnischer Sicht ein Austritt von rgS in 

Boden- und Grundwasser nicht zu besorgen. 

Der Abfüllplatz für Altöl und Lösemittelabfälle erfüllt die Anforderungen F2 + R1 und stimmt mit 

den Anforderungen der Fallgruppe Nr. 2 des StMUV-Schreibens vom 11. Dezember 2013 über-

ein. 

Die vorgenannte Lageranlage erfüllt zwar die Anforderungen der Fallgruppe Nr. 1 Buchstabe a 

des StMUV-Schreibens vom 11. Dezember 2013 nicht. Aus fachtechnischer Sicht ist jedoch ein 

AZB für die unter der Anlage befindlichen Flächen nicht erforderlich. 

5.1.3.29 Block 1 Pumpenhaus, Altölbehälter 200 l (Nr. 423 und 424) 

Im Pumpenhaus des Blocks 1 ist auf Ebene 0 m ein doppelwandiger Altöltank mit einem Volu-

men von 0,2 m³ aufgestellt (WGK3). 

Die Lageranlage erfüllt die Anforderungen F0 + R3. Der Altölbehälter ist im Pumpenhaus auf-

gestellt, das mit einem Industriefußboden versehen ist. Die Anlage erfüllt die Anforderungen 

der Fallgruppe Nr. 1 Buchstabe b des StMUV-Schreibens vom 11. Dezember 2013.  

Der Abfüllplatz für Altöl erfüllt die Anforderungen F2 + R1 und stimmt mit den Anforderungen 

der Fallgruppe Nr. 2 des StMUV-Schreibens vom 11. Dezember 2013 überein. 
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Für den Altölbehälter und die dazugehörige Abfüllfläche ist ein AZB für die unter der Anlage be-

findlichen Flächen nicht erforderlich. 

5.1.3.30 Block 1 Maschinenhaus, Altölbehälter 200 l (Nr. 425 und 426) 

Im Maschinenhaus des Blocks 1 ist auf Ebene 0 m ein doppelwandiger Altöltank mit einem Vo-

lumen von 0,2 m³ aufgestellt (WGK3). 

Die Lageranlage erfüllt die Anforderungen F0 + R3. Der Altölbehälter ist im Maschinenhaus 

aufgestellt, das mit einem Industriefußboden versehen ist. Die Anlage erfüllt die Anforderungen 

der Fallgruppe Nr. 1 Buchstabe b des StMUV-Schreibens vom 11. Dezember 2013.  

Der Abfüllplatz für Altöl erfüllt die Anforderungen F2 + R1 und stimmt mit den Anforderungen 

der Fallgruppe Nr. 2 des StMUV-Schreibens vom 11. Dezember 2013 überein. 

Für den Altölbehälter und die dazugehörige Abfüllfläche ist ein AZB für die unter der Anlage be-

findlichen Flächen nicht erforderlich. 

5.1.3.31 Block 3 Maschinenhaus, Altölbehälter 200 l (Nr. 427 und 428) 

Im Maschinenhaus des Blocks 3 ist auf Ebene 8,5 m ein doppelwandiger Altöltank mit einem 

Volumen von 0,2 m³ aufgestellt (WGK3). 

Die Lageranlage erfüllt die Anforderungen F0 + R3. Der Altölbehälter ist im Maschinenhaus 

aufgestellt, das mit einem Industriefußboden versehen ist. Die Anlage erfüllt die Anforderungen 

der Fallgruppe Nr. 1 Buchstabe b des StMUV-Schreibens vom 11. Dezember 2013.  

Der Abfüllplatz für Altöl erfüllt die Anforderungen F2 + R1 und stimmt mit den Anforderungen 

der Fallgruppe Nr. 2 des StMUV-Schreibens vom 11. Dezember 2013 überein. 

Für den Altölbehälter und die dazugehörige Abfüllfläche ist ein AZB für die unter der Anlage be-

findlichen Flächen nicht erforderlich. 

5.1.3.32 Block 3 Maschinenhaus, Altölbehälter 200 l (Nr. 429 und 430) 

Im Maschinenhaus des Blocks 3 ist auf Ebene 0 m in der Nähe der H2-Anlage ein doppelwandi-

ger Altöltank mit einem Volumen von 0,2 m³ aufgestellt (WGK3).  

Die Lageranlage erfüllt die Anforderungen F0 + R3. Der Altölbehälter ist im Maschinenhaus 

aufgestellt, das mit einem Industriefußboden versehen ist. Die Anlage erfüllt die Anforderungen 

der Fallgruppe Nr. 1 Buchstabe b des StMUV-Schreibens vom 11. Dezember 2013.  

Der Abfüllplatz für Altöl erfüllt die Anforderungen F2 + R1 und stimmt mit den Anforderungen 

der Fallgruppe Nr. 2 des StMUV-Schreibens vom 11. Dezember 2013 überein. 

Für den Altölbehälter und die dazugehörige Abfüllfläche ist ein AZB für die unter der Anlage be-

findlichen Flächen nicht erforderlich. 
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5.1.3.33 Maschinenhaus 1, Altölbehälter 200 l (Nr. 431 und 432) 

Im Maschinenhaus 1 ist auf Ebene 0 m bei der Säule 6C ein doppelwandiger Altöltank mit ei-

nem Volumen von 0,2 m³ aufgestellt (WGK3). 

Die Lageranlage erfüllt die Anforderungen F0 + R3. Der Altölbehälter ist im Maschinenhaus 

aufgestellt, das mit einem Industriefußboden versehen ist. Die Anlage erfüllt die Anforderungen 

der Fallgruppe Nr. 1 Buchstabe b des StMUV-Schreibens vom 11. Dezember 2013.  

Der Abfüllplatz für Altöl erfüllt die Anforderungen F2 + R1 und stimmt mit den Anforderungen 

der Fallgruppe Nr. 2 des StMUV-Schreibens vom 11. Dezember 2013 überein. 

Für den Altölbehälter und die dazugehörige Abfüllfläche ist ein AZB für die unter der Anlage be-

findlichen Flächen nicht erforderlich. 

5.1.3.34 Anlage zur Lagerung von Heizöl EL -  

Tank IV, Tank V, Abfüllplatz und Rohrleitungen (433, 434, 435) 

Die Flachbodentanks IV (70000 m³) und V (100000 m³) zur Lagerung von Heizöl EL befinden 

sich im Südwesten des Betriebsgeländes. Die Lageranlagen erfüllen die Anforderungen F2 + 

R2 und stimmen mit den Anforderungen der Fallgruppe Nr. 1 Buchstabe a des StMUV-Schrei-

bens vom 11. Dezember 2013 überein.  

Die TKW-Umfüllstation erfüllt die Anforderungen F2 + R1 und stimmt mit den Anforderungen 

der Fallgruppe Nr. 2 des StMUV-Schreibens vom 11. Dezember 2013 überein. 

Für den Bereich der Lageranlagen Tank IV und V sowie der TKW-Umfüllstation ist ein AZB für 

die unter der Anlage befindlichen Flächen nicht erforderlich. 

Die Rohrleitungen zwischen den Ölpumpen, der TKW-Umfüllstation und den Lageranlagen sind 

einwandig oberirdisch ausgeführt. Ein Rückhaltevolumen für rgS wie in der Fallgruppe Nr. 2 

des StMUV-Schreibens vom 11. Dezember 2013 gefordert ist nicht vorhanden. Somit ist für 

diesen Bereich des Verlaufs der Rohrleitungen ein AZB für die unter der Anlage befindlichen 

Flächen zu erstellen. 

Die Lageranlage wurde vom Sachverständigen der Bayrischen Anlagenprüforganisation e. V. 

mit der Prüftagebuch-Nr. 0556, 0557, 0558 am 25.10.2018 mit dem Ergebnis keine Mängel ge-

prüft.  

5.1.3.35 Ölpumpenhaus, Ölauffangbehälter (Nr. 436) 

Im Ölpumpenhaus befindet sich auf der Ebene -3 m ein einwandiger oberirdischer Ölauffang-

behälter mit einem Volumen von 3 m³. 
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Heizöl EL ist in die wassergefährdungsklasse WGK 2 eingestuft. Der Lagerbehälter erfüllt die 

Anforderungen F1 + R1 (Lager) und stimmt mit den Anforderungen der Fallgruppe Nr. 1 Buch-

stabe a des StMUV-Schreibens vom 11. Dezember 2013 überein. Für den Bereich Ölauffang-

behälters ist ein AZB für die unter der Anlage befindlichen Flächen nicht erforderlich. 

5.1.3.36 Abfallsammelstelle südlich von MH/PH1 (Nr. 438) 

In der Abfallsammelstelle südlich von MH/PH1 werden feste und flüssige Abfälle in Containern 

und verschiedenen Sammelbehältern auf einer überdachten Fläche gelagert.  

Das Lager erfüllt die Anforderungen F1 + R1 und stimmt mit den Anforderungen der Fallgruppe 

Nr. 1 Buchstabe a des StMUV-Schreibens vom 11. Dezember 2013 überein. Für den Bereich 

der Abfallsammelstelle ist ein AZB für die unter der Anlage befindlichen Flächen nicht erforder-

lich. 

5.1.3.37 LuVo-Gebäude, Altölbehälter 2 x 200 l (Nr. 444 und 445) 

Im LuVo-Gebäude sind auf Ebene 0 m in der Südostecke zwei doppelwandige Altöltanks mit 

einem Volumen von jeweils 0,2 m³ aufgestellt.  

Die Lageranlage erfüllt die Anforderungen F0 + R3. Der Altölbehälter ist im LuVo-Gebäude auf-

gestellt, das mit einem Industriefußboden versehen ist. Die Anlage erfüllt die Anforderungen 

der Fallgruppe Nr. 1 Buchstabe b des StMUV-Schreibens vom 11. Dezember 2013.  

Der Abfüllplatz für Altöl erfüllt die Anforderungen F2 + R1 und stimmt mit den Anforderungen 

der Fallgruppe Nr. 2 des StMUV-Schreibens vom 11. Dezember 2013 überein. 

Für den Altölbehälter und die dazugehörige Abfüllfläche ist ein AZB für die unter der Anlage be-

findlichen Flächen nicht erforderlich. 

5.1.3.38 Ölpumpenhaus West, Altölbehälter 200 l (Nr. 446 und 447) 

Vor dem Ölpumpenhaus West ist ein doppelwandiger Altöltank mit einem Volumen von 0,2 m³ 

aufgestellt.  

Die Lageranlage erfüllt die Anforderungen F0 + R3. Der Behälter ist auf Betonboden aufge-

stellt. Im Havariefall austretende rgS läuft in die Entwässerung des Maschinenhauses/PH1, 2 

und 3 ab, die über Ölabscheider entwässern. Aus fachtechnischer Sicht ein Austritt von rgS in 

Boden- und Grundwasser nicht zu besorgen. 

Der Abfüllplatz für Altöl erfüllt die Anforderungen F2 + R1 und stimmt mit den Anforderungen 

der Fallgruppe Nr. 2 des StMUV-Schreibens vom 11. Dezember 2013 überein. 

Für den Altölbehälter und die dazugehörige Abfüllfläche ist ein AZB für die unter der Anlage be-

findlichen Flächen nicht erforderlich. 
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5.1.3.39 Block 4, DT/GT-Schmierölbehälter 46 m³ (Nr. 1) 

Der einwandige oberirdische Schmierölbehälter mit einem Volumen an Schmieröl der WGK 1 

von 46 m³ ist im Gebäude der Gasturbine aufgestellt. 

Die Lageranlage erfüllt die Anforderungen F1 + R1 und stimmt mit den Anforderungen der Fall-

gruppe Nr. 1 Buchstabe a des StMUV-Schreibens vom 11. Dezember 2013 überein. 

Für den Bereich des Ölauffangbehälters ist ein AZB für die unter der Anlage befindlichen Flä-

chen nicht erforderlich. 

5.1.3.40 Block 4, DT -Hydraulikaggregate 1 m³ (Nr. 3) 

Die Hydraulikaggregate sind oberirdisch im Gebäude des Block 4 aufgestellt und verfügen über 

eine Hydrauliköl-Menge von insgesamt 1 m³ der WGK 1. 

Die Anlage erfüllt die Anforderungen F1 + R1 und stimmt mit den Anforderungen der Fall-

gruppe Nr. 1 Buchstabe a des StMUV-Schreibens vom 11. Dezember 2013 überein. 

Für den Bereich der Hydraulikaggregate ist ein AZB für die unter der Anlage befindlichen Flä-

chen nicht erforderlich. 

5.1.3.41 Block 4, Verdichterwaschanlagen der Gasturbinen (Nr. 9 und 10) 

Die Verdichterwaschanlagen mit Abfüllflächen sind oberirdisch im Gebäude des Block 4 aufge-

stellt und verfügen über ein Volumen von 2 x 1 m ³ der WGK 1 und 2. 

Die Anlagen erfüllen die Anforderungen F1 + R1 und stimmen mit den Anforderungen der Fall-

gruppe Nr. 1 Buchstabe a des StMUV-Schreibens vom 11. Dezember 2013 überein. 

Für den Bereich der Verdichterwaschanlagen der Gasturbinen ist ein AZB für die unter der An-

lagen befindlichen Flächen nicht erforderlich. 

5.1.3.42 Block 4, Lager- und Dosieranlage für Salzsäure und Natronlauge  

(Nr. 12 und 13) 

Die Lagerbehälter für Salzsäure und Natronlauge mit Abfüllfläche sind oberirdisch im Gebäude 

des Block 4 aufgestellt und verfügen über ein Volumen von 2 x 5 m ³ der WGK 1. 

Die Anlagen erfüllen die Anforderungen F1 + R1 und stimmen mit den Anforderungen der Fall-

gruppe Nr. 1 Buchstabe a des StMUV-Schreibens vom 11. Dezember 2013 überein. 

Für den Bereich der Lagerbehälter und der Abfüllfläche ist ein AZB für die unter den Anlagen 

befindlichen Flächen nicht erforderlich. 

5.1.3.43 Block 4, Lager- und Dosieranlagen für Ammoniaklösung (Nr. 14) 

Die Lager- und Dosieranlagen für Ammoniaklösung ist oberirdisch im Gebäude des Block 4 

aufgestellt und verfügt über ein Volumen von 2 m ³ der WGK 2. 
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Die Anlage erfüllt die Anforderungen F1 + R1 und stimmt mit den Anforderungen der Fall-

gruppe Nr. 1 Buchstabe a des StMUV-Schreibens vom 11. Dezember 2013 überein. 

Für den Bereich der Lager- und Dosieranlage ist ein AZB für die unter der Anlage befindlichen 

Flächen nicht erforderlich. 

5.1.3.44 Block 4, Entleerung Abwassersammelbehälter (Nr. 18) 

Die Entleerung des Abwassersammelbehälters für das Abwasser aus der GT-Reinigung ist 

oberirdisch im Gebäude des Block 4 aufgestellt und für ein Volumen von 2 m ³ der WGK 3 aus-

gelegt. 

Die Anlage erfüllt die Anforderungen F1 + R1 und stimmt mit den Anforderungen der Fall-

gruppe Nr. 1 Buchstabe a des StMUV-Schreibens vom 11. Dezember 2013 überein. Für den 

Bereich der Entleerung ist ein AZB für die unter der Anlage befindlichen Flächen nicht erforder-

lich. 

5.1.3.45 Block 4, Kationen- und Mischbettaustauscher der Kondensatreinigung  

(Nr. 19) 

Die Kationen- und Mischbettaustauscher der Kondensatreinigung haben ein Volumen an Salz-

säure und Natronlauge der WGK 1 von 2 x 20 m³. 

Die HBV-Anlage erfüllt die Anforderungen F1 + R1 und stimmt mit den Anforderungen der Fall-

gruppe Nr. 1 Buchstabe a des StMUV-Schreibens vom 11. Dezember 2013 überein. 

Für den Bereich der Austauscher ist ein AZB für die unter der Anlage befindlichen Flächen 

nicht erforderlich. 

5.1.3.46 Block 4, Altöl-Sammelbehälter (Nr. 20) 

Der Altöl-Sammelbehälter ist oberirdisch im Maschinenhaus 4 auf der Ebene 0 m aufgestellt 

und verfügen über ein Volumen 0,2 m³ der WGK 2. 

Die Anlage erfüllt die Anforderungen F1 + R1 und stimmt mit den Anforderungen der Fall-

gruppe Nr. 1 Buchstabe a des StMUV-Schreibens vom 11. Dezember 2013 überein. 

Für den Bereich des Altölbehälters ist ein AZB für die unter der Anlage befindlichen Flächen 

nicht erforderlich. 

5.1.3.47 Block 5, DT/GT-Schmierölbehälter (Nr. 1, 2 und 3) 

Der einwandigen oberirdischen Schmierölbehälter mit einem Volumen an Schmieröl der WGK 

1 von 1 x 56,5 m³ und 2 x 36,3 m³ sind im Gebäude der Gasturbine aufgestellt. 

Die Lageranlage erfüllt die Anforderungen F1 + R1 und stimmt mit den Anforderungen der Fall-

gruppe Nr. 1 Buchstabe a des StMUV-Schreibens vom 11. Dezember 2013 überein. 
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Für den Bereich des Ölauffangbehälters ist ein AZB für die unter der Anlage befindlichen Flä-

chen nicht erforderlich. 

5.1.3.48 Block 5, DT -Hydraulikaggregate 2 x 1 m³ (Nr. 6 und 7) 

Die Hydraulikaggregate sind oberirdisch im Gebäude des Block 5 aufgestellt und verfügen über 

eine Hydrauliköl-Menge von jeweils 1 m³ der WGK 1. 

Die Anlage erfüllt die Anforderungen F1 + R1 und stimmt mit den Anforderungen der Fall-

gruppe Nr. 1 Buchstabe a des StMUV-Schreibens vom 11. Dezember 2013 überein. 

Für den Bereich der Hydraulikaggregate ist ein AZB für die unter der Anlage befindlichen Flä-

chen nicht erforderlich. 

5.1.3.49 Block 5, DT -Dichtölanlagen 3 x 1 m³ (Nr. 8, 9 und 10) 

Die Dichtölanlagen sind oberirdisch im Gebäude des Block 5 aufgestellt und verfügen über eine 

Dichtöl-Menge von jeweils 1 m³ der WGK 1. 

Die Anlagen erfüllen die Anforderungen F1 + R1 und stimmen mit den Anforderungen der Fall-

gruppe Nr. 1 Buchstabe a des StMUV-Schreibens vom 11. Dezember 2013 überein. 

Für den Bereich der Dichtölanlagen ist ein AZB für die unter der Anlage befindlichen Flächen 

nicht erforderlich. 

5.1.3.50 Block 5, DT-/ GT-Blocktrafoölversorgungen (Nr. 13, 14, 15, 16 und 17) 

Die Blocktrafoölversorgungen der DT- und GT-Trafos sind oberirdisch im Gebäude des Block 5 

aufgestellt und verfügen über eine Dichtöl-Menge 2 x 81 m³, 85 m³ und 2 x 7 m³ der WGK 1. 

Die Anlagen erfüllen die Anforderungen F1 + R1 und stimmen mit den Anforderungen der Fall-

gruppe Nr. 1 Buchstabe a des StMUV-Schreibens vom 11. Dezember 2013 überein. 

Für den Bereich der Blocktraflölversorgungen ist ein AZB für die unter der Anlage befindlichen 

Flächen nicht erforderlich. 

5.1.3.51 Block 5, Verdichterwaschanlagen der GT1 und GT2 (Nr. 24 und 25) 

Die Verdichterwaschanlagen mit Abfüllflächen sind oberirdisch im Gebäude des Block 5 aufge-

stellt und verfügen über ein Volumen von 2 x 3 m ³ der WGK 2. 

Die Anlagen erfüllen die Anforderungen F1 + R1 und stimmen mit den Anforderungen der Fall-

gruppe Nr. 1 Buchstabe a des StMUV-Schreibens vom 11. Dezember 2013 überein. 

Für den Bereich der Verdichterwaschanlagen der Gasturbinen ist ein AZB für die unter der An-

lage befindlichen Flächen nicht erforderlich. 
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5.1.3.52 Block 5, Entleerungen der Abwassersammelbehälter der GT1 und GT2 (Nr. 26 

und 27) 

Die Entleerungen der Abwassersammelbehälter sind oberirdisch im Gebäude des Block 5 auf-

gestellt und verfügen über ein Volumen von 2 x 2,5 m ³ der WGK 3. 

Die Anlagen erfüllen die Anforderungen F1 + R1 und stimmen mit den Anforderungen der Fall-

gruppe Nr. 1 Buchstabe a des StMUV-Schreibens vom 11. Dezember 2013 überein. 

Für den Bereich der Entleerungen der Abwassersammelbehälter der Gasturbinen ist ein AZB 

für die unter der Anlage befindlichen Flächen nicht erforderlich. 

5.1.3.53 Block 5, Lagerbehälter für Salzsäure und Natronlauge (Nr. 28 und 29) 

Die Lagerbehälter für Salzsäure und Natronlauge mit Abfüllfläche sind oberirdisch im Gebäude 

des Block 5 aufgestellt und verfügen über ein Volumen von 2 x 5 m ³ der WGK 1. 

Die Anlagen erfüllen die Anforderungen F1 + R1 und stimmen mit den Anforderungen der Fall-

gruppe Nr. 1 Buchstabe a des StMUV-Schreibens vom 11. Dezember 2013 überein. 

Für den Bereich der Lagerbehälter und der Abfüllfläche ist ein AZB für die unter der Anlage be-

findlichen Flächen nicht erforderlich. 

5.1.3.54 Block 5, Lager- und Dosieranlagen für Ammoniaklösung und Trinatriumphos-

phatlösung (Nr. 30 und 31) 

Die Lager- und Dosieranlagen für Ammoniaklösung und Trinatriumphosphatlösung sind oberir-

disch im Gebäude des Block 5 aufgestellt und verfügen über ein Volumen von 2,1 und 1.1 m ³ 

der WGK 2 und WGK 1. 

Die Anlagen erfüllen die Anforderungen F1 + R1 und stimmen mit den Anforderungen der Fall-

gruppe Nr. 1 Buchstabe a des StMUV-Schreibens vom 11. Dezember 2013 überein. 

Für den Bereich der Lager- und Dosieranlagen ist ein AZB für die unter der Anlage befindlichen 

Flächen nicht erforderlich. 

5.1.3.55 Block 5, Altöl-Sammelbehälter (Nr. 33 und 34) 

Die Altöl-Sammelbehälter sind oberirdisch im DT-Haus 50 und im GT-Haus 52 des Block 5 auf-

gestellt und verfügen über ein Volumen jeweils 0,2 m³ der WGK 2. 

Die Anlagen erfüllen die Anforderungen F1 + R1 und stimmen mit den Anforderungen der Fall-

gruppe Nr. 1 Buchstabe a des StMUV-Schreibens vom 11. Dezember 2013 überein. 

Für den Bereich der Altölbehälter ist ein AZB für die unter den Anlagen befindlichen Flächen 

nicht erforderlich. 
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5.1.3.56 Block 5, Lagerraum für IBC (Nr. 35) 

Im Lagerraum für IBC im Block 5 werden zwei IBC mit einem Volumen von jeweils 1 m³ Ammo-

niaklösung der WGK 2 vorgehalten.  

Die Anlage erfüllt die Anforderungen F1 + R1 und stimmt mit den Anforderungen der Fall-

gruppe Nr. 1 Buchstabe a des StMUV-Schreibens vom 11. Dezember 2013 überein. 

Für den Bereich der Altölbehälter ist ein AZB für die unter den Anlage befindlichen Flächen 

nicht erforderlich. 

5.1.4 Flüssige wassergefährdende Stoffe in Elektrotechnik-Anlagen 

Die Aufstellung der dargestellten Anlagen erfolgt entsprechend dem VAwS Kataster des Kraft-

werks Irsching für E-Technik-Anlagen mit der entsprechenden Nummerierung. 

5.1.4.1 E-Trakt 2 Block 2 - EB-Trafos 6/0, 4kV (Nr. E203 und E204) 

Im E-Trakt 2 des Blocks 2 werden 2 EB-Trafos mit jeweils 1,1 m³ Isolieröl betrieben. Das Öl ist 

in die Wassergefährdungsklasse 1 eingestuft. Die Anlagen erfüllen die Anforderungen F1 + R1. 

Die Trafos sind über Betonwannen aufgestellt. Austretende rgS werden sicher aufgefangen 

und zurückgehalten. 

Die Anlagen erfüllen die Anforderungen der Fallgruppe Nr. 1 Buchstabe a des StMUV-Schrei-

bens vom 11. Dezember 2013. Für den Bereich der Trafos ist ein AZB für die unter den Anla-

gen befindlichen Flächen nicht erforderlich. 

5.1.4.2 Block 3 – Blockumspanner und Eigenbedarfumspanner (Nr. E302 und E303) 

Im Blocks 3 werden ein Blockumspanner und ein Eigenbedarfsumspanner mit 90 und 10 m³ 

Isolieröl betrieben. Das Öl ist in die Wassergefährdungsklasse 1 eingestuft. Die Anlagen erfül-

len die Anforderungen F1 + R1. Die Trafos sind über Betonwannen aufgestellt. Austretende 

rgS werden sicher aufgefangen und zurückgehalten. 

Die Anlagen erfüllen die Anforderungen der Fallgruppe Nr. 1 Buchstabe a des StMUV-Schrei-

bens vom 11. Dezember 2013. Für den Bereich der Trafos ist ein AZB für die unter den Anla-

gen befindlichen Flächen nicht erforderlich. 

5.1.4.3 E-Trakt 3 Block 3 - EB-Trafos 6/0, 4kV (Nr. E304 und E305) 

Im E-Trakt 2 des Blocks 2 werden 2 EB-Trafos mit jeweils 1,7 m³ Isolieröl betrieben. Das Öl ist 

in die Wassergefährdungsklasse 1 eingestuft. Die Anlagen erfüllen die Anforderungen F1 + R1. 

Die Trafos sind über Betonwannen aufgestellt. Austretende rgS werden sicher aufgefangen 

und zurückgehalten. 
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Die Anlagen erfüllen die Anforderungen der Fallgruppe Nr. 1 Buchstabe a des StMUV-Schrei-

bens vom 11. Dezember 2013. Für den Bereich der Trafos ist ein AZB für die unter den Anla-

gen befindlichen Flächen nicht erforderlich. 

5.1.4.4 Block 4 - Blocktrafo und EB-Trafo (Nr. 6 und 7) 

Im Block 4 werden ein Blocktrafo und ein EB-Trafo mit 91 m³ und 5 m³ Isolieröl betrieben. Das 

Öl ist in die Wassergefährdungsklasse 1 eingestuft. Die Anlagen erfüllen die Anforderungen F1 

+ R1. Die Trafos sind über Betonwannen aufgestellt. Austretende rgS werden sicher aufgefan-

gen und zurückgehalten. 

Die Anlagen erfüllen die Anforderungen der Fallgruppe Nr. 1 Buchstabe a des StMUV-Schrei-

bens vom 11. Dezember 2013. Für den Bereich der Trafos ist ein AZB für die unter den Anla-

gen befindlichen Flächen nicht erforderlich. 

5.1.4.5 Block 4, 220 V-Batterieanlage (Nr. 8) 

Die 220 V Batterieanlage ist oberirdisch im Gebäude des Block 4 aufgestellt und verfügt über 

ein Säurevolumen von 6,2 m³ der WGK 1. 

Die Anlagen erfüllen die Anforderungen F1 + R1 und stimmen mit den Anforderungen der Fall-

gruppe Nr. 1 Buchstabe a des StMUV-Schreibens vom 11. Dezember 2013 überein. 

Für den Bereich der Batterieanlagen ist ein AZB für die unter der Anlage befindlichen Flächen 

nicht erforderlich. 

5.1.4.6 Anfahrumspanner – 00BCT10 und 00BCT20 (Nr. E402 und E403) 

Auf dem Gelände der Netzwarte werden 2 Anfahrumspanner mit jeweils 13,7 m³ Isolieröl be-

trieben. Das Öl ist in die Wassergefährdungsklasse 1 eingestuft. Die Anlagen erfüllen die An-

forderungen F1 + R1. Die Trafos sind über Betonwannen aufgestellt. Austretende rgS werden 

sicher aufgefangen und zurückgehalten. 

Die Anlagen erfüllen die Anforderungen der Fallgruppe Nr. 1 Buchstabe a des StMUV-Schrei-

bens vom 11. Dezember 2013. Für den Bereich der Trafos ist ein AZB für die unter den Anla-

gen befindlichen Flächen nicht erforderlich. 

5.1.4.7 Block 5, 220 V-Batterieanlagen GT1, GT2 und DT (Nr. 19, 20 und 21) 

Die 220 V Batterieanlagen sind oberirdisch im Gebäude des Block 5 aufgestellt und verfügen 

über ein Säurevolumen von 2 x 2,6 m³ und 1 x 4,8 m³ der WGK 1. 

Die Anlagen erfüllen die Anforderungen F1 + R1 und stimmen mit den Anforderungen der Fall-

gruppe Nr. 1 Buchstabe a des StMUV-Schreibens vom 11. Dezember 2013 überein. 

Für den Bereich der Batterieanlagen ist ein AZB für die unter der Anlage befindlichen Flächen 

nicht erforderlich. 
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5.1.5 Verkehrswege zur Anlieferung und Entsorgung von relevanten gefährli-
chen Stoffen (rgS) 

Grundsätzlich wird auf allen auf dem Betriebsgelände vorhandenen Verkehrswegen der Trans-

port von rgS durchgeführt. Die Verkehrswege, die in der Abbildung in Anhang 1.2 grau darge-

stellt sind, sind mit Beton oder Asphalt befestigt und entwässern über die Schulter bzw. über 

Leichtflüssigkeitsabscheider. 

Auf dem Betriebsgelände werden die angelieferten und zu entsorgenden rgS in handelsübli-

chen Transportgebinden (z. B. 200 l Fässern oder IBC) auf Fahrzeugen, die für den Gefahren-

guttransport zugelassen sind, transportiert. 

Betriebsinterne Transporte von rgS erfolgen ebenfalls in handelsüblichen Transportgebinden 

(z. B. 200 l Fässern oder IBC) in entsprechenden Auffangwannen mit bau- oder gewerberechtli-

cher Zulassung. Im Havariefall austretende rgS können sicher zurückgehalten und aufgenom-

men werden. 

Die im Anhang 1.2 dargestellten Verkehrswege auf den Freiflächen sind deshalb im AZB nicht 

weiter zu betrachten. 

5.1.6 Betriebsanweisungen für die Anlagen zum Umgang mit wassergefährden-
den Stoffen 

Für die jeweiligen Anlagen liegen Betriebsanweisungen vor, die Sicherheitshinweise enthalten 

und Notfallmaßnahmen vorsehen. Die Betriebsanweisungen sind an den jeweiligen Anlagen 

gut sichtbar angebracht. Die verantwortlichen Mitarbeiter sind entsprechend geschult.  

Betriebsanweisungen sind beispielhaft im Anhang 3 dargestellt und können vom Betreiber in 

digitaler Form zur Verfügung gestellt werden. 

5.2 Block 6 

Eine Übersicht über die Lage der relevanten Einrichtungen des Block 6 sowie die ge-

planten Bohrungen sind dem Lageplan Block 6 im Anhang 6 zu entnehmen. 

5.2.1 Gasförmige wassergefährdende Stoffe 

Im Kraftwerk Irsching werden auch nach Inbetriebnahme des Block 6 keine gasförmigen rgS in 

relevanten Mengen gelagert, hergestellt oder verwendet. 

5.2.2 Feste wassergefährdende Stoffe 

Im Bereich des Block 6 werden keine festen rgS in relevanten Mengen gelagert, hergestellt  

oder verwendet. 
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2.3 Flüssige wassergefährdende Stoffe 

Entsprechend der durchgeführten stofflichen und mengenmäßigen Überprüfung sind nach der-

zeitigem Kenntnisstand folgende Einrichtungen als AZB relevant einzustufen 

Name WGK Lagerungskapazität 

[l bzw. kg] 

Mengenrelevanz im 

Sinne des § 3 Abs. 10 

BImSchG 

Gefährdungs-

stufe AwSV 

Block 6 

Heizöl EL 2 6 m³ Tagestank Notstromaggregat 

0,6 m³ Notstromaggregat 

ja 

ja 

B 

A 

Chemturbo OL 2 0,7 m³ Waschmittelbehälter 

0,6 m³ Vorlagebehälter 

ja 

ja 

A 

A 

Glysantin G48-24 1 2 m³ Kühlwassersystem ja A 

Mobil DTE 846 1 12 m³ Schmierölversorgung ja A 

NYTRO 10 XN 1 68 m³ Maschinentransformator 

14 m³ Eigenbedarfstransformator 

ja 

ja 

A 

A 

Mischung aus Gly-

santin G48-24, 

Chemturbo OL 

und Deionat 

2 < 10 m³ Waschabwasserbehälter ja B 

 

Wie aus der Übersicht der AwSV-Anlagen Block 6 im Anhang 4 hervorgeht, sind an den im Be-

reich Block 6 vorhandenen Einrichtungen, für die sich Anforderungen nach AwSV ergeben, Si-

cherungsvorrichtungen vorgesehen. Diese erscheinen geeignet, eine Gewähr dafür bieten zu 

können, dass während des gesamten Betriebszeitraums relevante Einträge im Sinne des § 10 

Abs. 1a Satz 2 BImSchG ausgeschlossen werden können. 

Eine Erstellung eines AZB wäre dann für diese Einrichtungen nicht erforderlich. Um diese Ein-

schätzung zu konkretisieren, schlagen wir vor, folgende Anforderungen in den immissions-

schutzrechtlichen Genehmigungsbescheid mit aufzunehmen:  

1. Die Anlagen zum Lagern, Herstellen, Behandeln und Verwenden flüssiger wassergefähr-

dender Stoffe im Bereich des Block 6 sind  

a. oberirdisch einwandig auf stoffundurchlässigen Flächen (F1- oder F2-Maßnahme ge-

mäß Nr. 1.1 Anhang 2 VAwS) und Rückhaltevermögen (R1- oder R2-Maßnahme ge-

mäß Nr. 1.2 Anhang 2 VAwS), 

b. oberirdisch doppelwandig mit zugelassenem Leckanzeiger (R3-Maßnahme gemäß 

Nr. 1.2 Anhang 2 VAwS), deren Zuleitungen entweder ebenfalls doppelwandig ausge-

führt oder in/über stoffundurchlässigen Flächen (F1- oder F2-Maßnahme gemäß 

Nr. 1.1 Anhang 2 VAwS) verlegt sind  
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c. unterirdisch doppelwandig mit zugelassenem Leckanzeiger, deren Zuleitungen Nr. 1.2 

Anhang 1 VAwS i. V. m. Nr. 1.1 Anhang 1 VAwS entsprechen. 

auszuführen. 

2. Oberirdische Anlagen zum Abfüllen und Umschlagen sowie zum Befördern flüssiger was-

sergefährdender Stoffe sind auf stoffundurchlässigen Flächen (F1- oder F2-Maßnahme 

gemäß Nr. 1.1 Anhang 2 VAwS) und Rückhaltevermögen (R1- oder R2-Maßnahme ge-

mäß Nr. 1.2 Anhang 2 VAwS) zu errichten und zu betreiben. 

3. Die vorliegende Übersicht der AwSV-Anlagen Block 6 (Anhang 4 des Berichtes) ist in das 

Anlagenkataster nach AwSV KW Irsching (derzeitiger Stand: 10.02.2020) zu integrieren 

und entsprechend zu ergänzen. 

4. Soweit für Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen im Bereich des Block 

6 erforderliche Regelungen zum Gewässer- und Bodenschutz in einer Betriebsanweisung 

in Betriebsanweisungen enthalten sind, ist diese im Anlagenkataster nach AwSV KW Ir-

sching (derzeitiger Stand: 10.02.2020) bei den jeweiligen Anlagen aufzunehmen.  

6 Vornutzung 

Der Standort des Kraftwerks Irsching in der Gemeinde Vohburg auf den Grundstücken mit den 

Fl.-Nrn. Flurnummern 153, 161, 268, 282, 283, 284, 285, 312, 313, 314, 315, 316, 328, 121/3, 

123/2, 123/3, 1328/62, 1328/64, 1328/65, 153/1, 153/5, 153/6 und 283/3 der Gemarkung Ir-

sching wurde vor Errichtung des Kraftwerks Irsching landwirtschaftlich genutzt. Eine gewerbli-

che oder industrielle Vornutzung ist nicht bekannt. Ein Eintrag von rgS in Boden und Grund-

wasser ist aufgrund der Vornutzung nicht zu besorgen. 
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Abbildung 6-1: Historische Karte des Anlagenstandortes (rote Markierung) 

 
© Daten:geoportal.bayern.de, Bayerische Vermessungsverwaltung 

Vom Landratsamt Pfaffenhofen wurde auf Antrag des Betreibers eine Altlastenauskunft erteilt. 

Mit Schreiben vom 02.09.2019, Az. 40/178-18-2, teilte das Landratsamt folgendes mit:  

„Auf den betroffenen Flurnummern Gem. Irsching sind nach derzeitiger Aktenlage keine Altlas-

ten (Altablagerungen oder Altstandorte), schädliche Bodenveränderungen bzw. entsprechende 

Verdachtsflächen bekannt. 

Die Tatsache, dass der Behörde keine weiteren Informationen vorliegen, schließt das Vorhan-

densein von Bodenverunreinigungen jedoch nicht generell aus“. 

Die Flächen waren vor Errichtung des Kraftwerks Irsching unbebaut.  

Aufgrund der Vornutzung des Geländes ist die Erstellung eines AZB aus fachtechnischer Sicht 

nicht erforderlich. 

Die Blöcke 1 und 2 des Kraftwerks Irsching sind seit 2006 (Block 1) und 2012 (Block 2) stillge-

legt. Die Rohrleitungen für Heizöl EL vom Pumpenhaus zu den Blöcken 1 und 2 sind seit dieser 

Zeit ebenfalls entleert und stillgelegt. Dieser Teil der Rohrleitungen ist analog zu den Rohrlei-

tungen zum Block 3 einwandig oberirdisch ausgeführt. Der Boden unter der Rohrleitung ist mit 

Folie abgedeckt. 

http://geodaten.bayern.de/
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Auch für den Bereich der Rohrleitungen für Heizöl EL, der außerhalb der Gebäude vom Pum-

penhaus zu Block 1 und 2 führt, sollte ein Ausgangszustandsbericht erstellt werden. 

7 Zusammenfassung - Erfordernis für die Erstellung eines AZB 

Zusammenfassend ist nach dem Ergebnis der Prüfung aus fachtechnischer Sicht für die auf 

dem Anlagengrundstück der Uniper Kraftwerke GmbH betriebenen Anlagen zum Umgang mit 

wassergefährdenden Stoffen aufgrund der Ausführung der Anlagen und infrastrukturellen Maß-

nahmen für den Bereich der in nachfolgender Abbildung dargestellten Rohrleitung für Heizöl EL 

von den Lagertanks IV und V zum Pumpenhaus und vom Pumpenhaus zu den Blöcken 1, 2 

und 3 des Kraftwerks Irsching ein AZB zu erstellen. 

Abbildung 7-1: Betriebsgelände Kraftwerk Irsching mit zu untersuchenden Bereichen  

(rote Bereiche) und den 20 geplanten Bohrstellen (blaue Punkte) 

 

 

Der Umfang der Untersuchungen des Grundwassers bzw. des Bodens wurde mit dem zustän-

digen Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt (Mail Frau Rottenfusser vom 20.11.2019 an TÜV SÜD, 

Hr. Betko) und der Genehmigungsbehörde abgestimmt. Der AZB sollte mindestens folgende 

Punkte beinhalten: 
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• Eine Nutzungshistorie des Anlagengrundstücks, 

• einen Werkslageplan mit den eingezeichneten Bodenprobenahmen bzw. Untersu-

chungsbohrungen, die zur Erstellung eines AZB erforderlich sind, 

• eine Beschreibung des / der niedergebrachten Probebohrungen bzw. Untersuchungs-

flächen für 5 Oberbodenmischproben entlang der oberirdischen Ölleitung und 

• die Ergebnisse der Untersuchung der Proben im Hinblick auf den Gehalt an Mineralöl-

kohlenwasserstoffen (C5 - C9, C10 - C40, BTEX-Aromaten) und Pflanzenbehand-

lungs- und Spritzmitteln (PBSM). 

Im restlichen Bereich des Betriebsgeländes des Betriebsgeländes des Kraftwerks Irsching ist 

aus fachtechnischer Sicht nicht mit Einträgen von relevanten wassergefährdenden Stoffen und/ 

oder Gemischen, die zu einer relevanten, dauerhaften Grundwasser- oder Bodenverschmut-

zung führen können, zu rechnen.  

Vorsorglich sind im Bereich des Block 6 entsprechend dem Anhang 6 des Berichts Bodenpro-

ben zu entnehmen bzw. Untersuchungsbohrungen durchzuführen, so dass ggf. falls die unter 

Kapitel 5.2.3 vorgeschlagenen Anforderungen nicht erfüllt werden, entsprechende Untersu-

chungen im Rahmen des Ausgangszustandsberichts ergänzend durchgeführt werden können.  

 

Abteilung Umwelt Service 

Genehmigungsmanagement 

Der Sachbearbeiter 

     
Stephan Plendl      Andreas Rusp 
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Anhang 

Anhang 1: Lagepläne 

Anhang 2: Fotodokumentation 

Anhang 3: Betriebsanweisungen 

Anhang 4: Übersicht der AwSV-Anlagen Block 6 

Anhang 5: Anlagenkataster nach AwSV KW Irsching 

Anhang 6: Geplante Bohrstellen im Bereich Block 6 (grüne Kreise) 
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Anhang 1.1: Übersichtslageplan mit relevanten Teilflächen 
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Legende: 

Markierung Bedeutung 

 Ausschnitt Betriebsgrundstück 

 Anlagengrundstück 

 AwSV-Fläche 

 Fläche mit möglichem rgS-Eintrag 

Nummer Anlage Bemerkung 

1 Block 1 Stillgelegt 

2 Block 2 Stillgelegt 

3 Block 3 Dampfkraftwerk, FWL 1014 MW 

4 Block 4 Gas- und Dampfkraftwerk, FWL 1028 MW 

5 Block 5 2 Gas- und Dampfkraftwerk-Einheiten,  

FWL gesamt 1750 MW 

6 Heizöl Tank Oberirdischer Flachbodentank 

7 Verlauf Rohrleitungen Heizöl Einwandige oberirdische Rohrleitungen 
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Anhang 1.2: Übersichtslageplan mit eingezeichneten C und D Anlagen sowie Block 6 

  

Block 6 
geplant 
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Anhang 2: Fotodokumentation 

 
Anhang 2.1: Abfüllfläche Hilfskesseltank (Nr. 402) 
 

 
 
Anhang 2.2: Dichtölanlage 
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Anhang 2.3: Speisepumpen 1 und 2 im Maschinenhaus Block 3 (Nr. 310 und 311) 
 

 
 
Anhang 2.4: Leckölsammelbehälter im Maschinenhaus Block 3 (Nr. 312) 
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Anhang 2.5: Rohrleitungen Leckölsammelbehälter im Maschinenhaus Block 3 (Nr. 312) 
 

 
 

Anhang 2.6: Gebindelager Schaummittel LuVo-Gebäude 
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Anhang 2.7: Laugetank WAA (Nr. 405) 
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Anhang 2.8: Darstellung Rohrleitungen Heizöl EL 
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Anhang 2.9: Lagerung von Gebinden in Auffangwannen 
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Anhang 2.10: Säure-/ Laugetanks Block 5 
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Anhang 2.11: Batterieanlage 

 

 
 
Anhang 2.12: Trafo auf Betonwanne 
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Anhang 3: Betriebsanweisungen 

Anhang 3.1: Betriebsanweisung Tanklager  
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Anhang 6: Geplante Bohrstellen im Bereich Block 6 (grüne Kreise) 

 
 
Gauss-Krüger Koordinaten: 

 

B 6.1 – Bereich zwischen HEL-Tank und Notstromaggregat (HEL) 

RW:  4469723.4 / HW: 5403458.1 

 

B 6.2 – Bereich GT/Generator/Detergenzienlagerung und Wasserbecken Verdichterwäsche  

(Frostschutz/Detergentien/Turbinenöl) 

RW:  4469749.9 / HW: 5403426.9 

 

B 6.3 – Bereich Trafoanlagen (Trafoöle) 

RW:  4469776.7 / HW: 5403431.3 

 

B 6.4 – Bereich Abwasserbecken (div. Inhaltsstoffe) 

RW:  4469780.0 / HW: 5403404.2 

 

B 6.5 – Bereich Auffangbecken vor Zellenkühler (u.a. wegen Glykol) 

RW:  4469713.1 / HW: 5403402.4 

 

B 6.6 – Bereich Neutralisationsbecken/Container Neutralisation (NaOH/HCl) 

RW:  4469733.9 / HW: 5403392.3 
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